
• Bun~esnetzagentur 

Beschlusskammer 8-

Aktenzeichen: BKB-24/2001-R 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

wegen Festlegung zur Anerkennung der Kosten für die Vorhaltung und den 
Einsatz der Netzreserveanlage. Kraftwerk Mainz, Block KW2 (DT) nach 
§13cAbs. 5 EnWG als verfahrensregulierte Kost~n i.S.d. § 11 Abs. 2 
Satz 4, § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur" für Elektrizität, Gas, Telekommuni-

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl , 

gegenüber der Amprion GmbH, Robert-Schuman-Str. 7, 44263 Dortmund, 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- im folgenden: ,,Übertragungsnetzbetreiber" -



am 09.01 .2025 beschlossen: 

1. Die Vorhaltung und der Einsatz der Erzeugungsanl_age Kraftwerk Mainz, Block 

KW2 Dampfturbine (BNA0627 (in Folgenden: KMW2) im Rahmen der Netzre-

serve unterliegt auf Grund der in der Anlage 1 _zu diesem Beschluss beigefüg-

ten freiwilligen Selbstverpflichtung des Übertragungsnetzbetreibers einer wirk-

samen Verfahrensregulierung. Die nach Maßgabe dieser freiwilligen Selbstver-

. pflich~ung resultierenden Kosten gelten im Geltungszeitraum der Festlegung als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile im Sinne ~es§ 11 Abs. 2 Satz 4 

ARegV. 

2. Der Übertragungsnetzbetreiber darf seine Erlösobergrenze im Hinblick auf die 

in Ziffer 1 genannten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile jeweils zum 

1. Januar des Kalenderjahres t, für welches die in Ziffer 1 genannten Anlagen 

jeweils ganz oder teilweise vorzuhalten sind (Erbringungszeitraum), anpassen.· 

Die voraussichtlich aus dem in der Anlage 2 zu diesem_Beschluss beigefügten 

Vertrag entstehenden Kosten und Erlöse (Plankosten und -erlöse) hat der Über-

tragungsnetzbetreiber mit der Beschlusskammer abzustimmen und _entspre-

chend dem Beschluss vom 11 .09.2019 zur Festlegung der Berichtspflichten der 

.Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und endgül-

tigen Netzentgelte (BKS-19/0001 -A) zwei Werktage vor dem 01 . Oktober des 

. jeweiligen Vorjahres t-1 für das Kalenderjahr t an die Bundesnetzagentur zu 

melden. 

Bei der Anpassung seiner Erlösobergrenze darf der Übertragungsnetzbetreiber 

die nach Satz 2 mit der Beschlusskammer abgestimmten und gemeldeten Plan~ 

kosten und -erlöse ansetzen. 

Die Differenz zwischen den nach Satz 2 ansetzbaren Plankosten und .:erlösen 

und den dem Übertragungsnetzbetreiber entstehenden tatsächlichen Kosten 

(lstkosten und -erlösen) hat der Übertra_gungsnetzbetreiber jährlich zu ermitteln 

und auf seinem Regulierungskonto zu verbuchen. • . 

Der Übertragungsnetzbetreiber hat die aus den Netzreserveverträgen resultie-

renden lstkosten nacti einheitlichen Maßstäben zu buchen und gegenüber der 

Beschlusskammer im von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten Er-

hebungsbogens gesondert zu erfassen und nachzuweisen. 
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Dabei hat der Übertragungsnetzbetreiber die tatsächlichen, pe~iodenge-

rechten Kosten des Buchungszeitraums im Erhebungsbogen einzutragen. 

Bereits zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses erfolgte Ist-Kosten-

Abrechnungen der Vorjahre bleiben unberührt. 

3. • Die Festlegung ist bis zum 31 .12.2031. befristet. 

4. Der _Widerruf bleibt vorbehalten. 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

1. Die vorliegende Festlegung erfolgt auf Grundlage des§ 13c Abs. 5 EnWG und er-

möglicht dem Übertragungsnetzbetreiber die auf Grund § 13c Abs. 3 EnWG mit 

der Vorhaltung und dem Einsatz der endgültig stillzulegenden Netzreserveanlage 

KMW2 einhergehenden Netzreservekosten zu refinanzieren. Zugleich trifft die 

Festlegung Vorgaben zur Art und· Weise der Refinanzierung. 

2. Die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG zeigte mit Schreiben vom 12.10.2017 die 

endgültige Stilllegung der Anlage KMW2 gegenüber der Bundesnetzagentur und 

dem Übertragungsnetzbetreiber an. Zuvör befand sich die Anlage im Regime der 

vorläufigen Stilllegung. Die Energieerzeugungsanlage KMW2 wird seit dem 

01.04.2016 für Zwecke der Netzreserve vorgehalten. 

3. Für das zu Grunde liegende Verfahren prüfte der Übertragungsnetzbetreiber die 

Systemrelevanz dieser Anlage erneut und wies sie mit Schreiben vom 12.10.2023 

bis zum Ablauf des 31.0.3.2031 als systemrelevant aus. Auf den Antrag des Über-

tragungsnetzbetreibers hin hat die Bundesnetzagentur diese Systemrelevanzaus-

WE!isung für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis zum 31.03.2031 mit Bescheid vom 

09.01.2024 genehmigt. Durch die Genehmigung der Systemrelevanzausweisung 

ist der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG die Stilllegung der Anlage verboten. 

4. Die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG ist verpflichtet, die Anlage in einem betriebs-

bereiten Zustand zu erhalten und in der Netzreserve allein nach den Vorgaben des 

Übertragungsnetzbetreibers einzusetzen. Für die Vorhaltung und den etwaigen 
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Einsatz der Anlage in der Netzreserve hat die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG 

gemäß§ 13c Abs. 3 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 NetzResV einen kompensatorischen 

Vergütungsanspruch gegen den Übertragungsnetzbetreiber. 

5. Zur Konkretisierung der gesetzlichen Pflichten und Ansprüche aus § 13c EnWG 

und der NetzResV schloss der Übertragungsnetzbetreiber mit der Kraftwerke 

Mainz-Wiesbaden AG, nach entsprechender Abstimmung mit der Bundesnetza-

gentur, am 20./29.11.2024 für den Zeitraum vom 01 .05.2024 bis zum 31.03.2031 

einen Netzreservevertrag für die Anlage (Anlage 2). 

6. Der Übertragungsnetzbetreiber hat am 12.12.2024 eine freiwill ige Selbstverpflich-

tung zur Vorhaltung und .zum Einsatz der Netzreserveanlage unte~eichnet (An-
lage 1) und gegenüber der Bundesnetzagentur abgegeben. Darin verpflichtet sich 

der Übertragungsnetzbetreiber zur Einhaltung des seinerseits mit dem Anlagenbe-

treiber Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG am 20./29.11.2024 geschlossenen Netz-

reservevertrages (Anlage 2). Der Abgab~ der freiwilligen Selbstverpflichtung und 

dem Abschluss des Netzreservevertrages war eine umfangreiche Abstimmung hin-

sichtlich des erforderlichen Service-Levels und angemessenen Netzreservekosten 

vorangegangen. 

7. Die Beschlusskammer hat dem Übertragungsnetzbetreiber, der zuständigen Lan-

desregulierungsbehörde sowie dem Bundeskartellamt zu den Inhalten der Festle-

gung vorab Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

8. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 
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f . ., 

II. 

9. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor· dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

10. Der ·Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht cler nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

11. Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klage-

grundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der 

Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben ange-

passt. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der aüsschließlichen Kom-

petenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Be-

dingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach 

den unionsrechtlichen Bestimmungen e.rforderliche Unabhängigkeit erlangt. 
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12. Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide RegelLJngen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegun·g~kompetenzen in das EnWG überführt und er-

gänzt. 

13. Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art .. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode 

im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

14. In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß ·§ 2.1 Abs. 3 

Satz 5 und§ 21a Abs. 3 Satz 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz 

übertragen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre 

schrittweise entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehöri-

gen Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkraft-

treten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fort-

zuführen. Laut Gesetzgeber sollen hferdurch die für ausreichende Rechts-, Pla-

nungs- und Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrah-

mens gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung ver-

mieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2. Interessenabwägung 

15. Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die.auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung ei-

nes transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens grund-

sätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Abwei-

chungskompetenz nach § 21 Abs. 3 Satz 5 und § 21 a Abs. 3 Satz 4 EnWG ab. Ei-

nen materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts 

hat der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 
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16. Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regul ierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer 

einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrah-

men für die gesamte Periode mögli~hst stabil bleibt. Rechtsänderungen während 

einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit 

verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung der materiell 

europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Darüber hinaus· er-

schwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwendigen Investitio-

nen in die Energieversorgungs17etze und führt zu Unsicherheiten nicht nur für die 

regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteilnehmer. 

17. Des Weiteren verfangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden _zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober-

grenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen 

Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelu_ngen durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festlegung 

der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre ver-

zögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzun-

gen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich 

vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

18. Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die vorliegende Festlegung ergibt sich 

aus .§ 54 Abs. 1, 1. HS EnWG, die der Beschlusskammer aus§ 59 Abs. 1 Satz 1 

EnWG. 

Seite 7 von 14 



, 

3. Rechtsgrundlagen 

19. Die Ziffer 1 des Beschlusstenor~ beruht auf§ 13c Abs. 5 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 Abs. 

2 Satz 2 NetzResV i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV i.V.m. § 29 

Abs. 1 EnWG. 

20. Die Vorgaben zur Anpassung der Erlösobergrenze und zum lstkosten-Abgleich nach 

der Ziffer 2 des Beschlusstenors beruhen auf§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf § 5 

Abs. 1 Satz 1 ARegV. 

21. Die Befristung der Festlegung in der Ziffer 3 des Beschlusstenors beruht auf§§ 3, 

32 Abs. 1- Nr. 4 ARegV. 

4. Formelle Rechtmäßigkeit 

22. Die Festlegung ist formell rechtmäßig. 

23. Von einer Anh~rung konnte im konkreten Fall abgesehen werden. 

24. Aus verfatirensökonomischen Gründen hat die Beschlusskammer für die Einzelfest-

legungen der systemrelevanten Anlagen der inländischen Netzreserve eine verein-

heitlichte Beschlussvorlage erstellt und· am 16.02.2024 allen Übertragungsnetzbe-

treibern zur Stellungnahme nach§ 67 Abs. 1 EnWG übersandt. Die Übertragungs-

netzbetreiber haben hierzu jeweils mit Schreiben vom 01.03. bzw. 08.03.2024 Stel-

lung genommen und mitgeteilt, dass auf eine Anhörung im Einzelfall verzichtet wird, 

sofern die regulatorischen Mechanismen der Einzelfestlegungen denen der Muster-

festlegungen entsprechen. 

25. Der zuständigen Landesregulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen 

wurde am 16.02.2024 die vereinheitlichte Beschlussvorlage zur Stellungnahme 

nach § 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG übersandt. 

26. Dem Bundeskartellamt wurde die vereinheitlichte Beschlussvorlage mit der Gele-

genheit zur Stellungnahme nach § 58 Abs. 1 Satz 2 EnWG am 16.02.2024 übermit-

telt. 
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5. Wirksame Verfahrensregulierung durch freiwillige Selbstverpflichtung 

27. Die Bundesnetzagentur erkennt die dem Übertragungsnetzbetreiber aufgrund seiner 

Pflicht zur Vergütung der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG entstehenden Kosten für 

die Vorhaltung und den Einsatz der Anlage KMW2 im Rahmen der Netzreserve als 

verfahrensregulierte Kosten an. 

28. Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür liegen vor: Die nach § 13c Abs. 5 EnWO 

und nach ·§§ 1O, e·Abs. 2 Satz 2 NetzRes V erforderliche freiwillige Selbstverpflich-

tung wurde seitens des Übertragungsnetzbetreibers am 12.12.2024 unterzeichnet. 

Mittels dieser in Anlage 1 zu diesem Beschluss enthaltenen freiwilligen Selbstver-

pflichtung versichert der Übertragungsnetzbetreiber, die kontrahierte Anlage gemäß 

den Vorgaben des in Anlage 2 zu diesem Beschluss e·nthaltenen Netzreservever-

trages zu vergüten. Bei Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtung. gelten die dem 

Übertragungsnetzbetreiber durch die Vorhaltung und den Einsatz der Anlage KMW2 

im Rahmen der Netzreserve, im Geltungszeitraum· der Festlegung, entstandenen 

und entstehenden Kosten als . wirksam verfahrensregulierte und damit dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S .d. § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV. 

29. Auch die weiteren gesetzlichen Anforderungen an die Anerkennung der vertraglich 

bewirkten Netzreservekosten für die Anlage KMW2 als verfahrensregulierte Kosten 

liegen vor: Die Anlag~ befindet sich in der Regelzone des Übertragungsn~tzbetrei-

bers, siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 NetzResV. Die nach §§ 1 Abs: 2 Satz 1, 5 Abs. 1 

Satz 1, 6 Abs. 2 Satz 1 NetzResV erforderliche Abstimmung des Vertrages mit der 

Bundesnetzagentur erfolgte maßgeblich im Jahr 2024. Hierbei ist auch die vertrag-

lich vereinQarte Vergütung im Rahmen der Netzreserve_abgestimmt worden. Der 

Vertrag und die vertraglich festgelegte Vergütung für die auf Grund § 13c Abs. 3 

EnWG entstehenden Netzreservekosten stehen nach Überzeugung der Beschluss-

kammer im Einklang mit de.n Vorgaben der §§ .13b bis 13d EnWG sowie der Netz-

ResV. Hierzu haben umfangreicher Datenaustausch und Prüfungshandlungen der 

Beschlusskammer ·gegenüber dem Anlagenbetreiber stattgefunden. Der Beschluss-

kammer sind keine· abweichenden Einschätzungen des Übertragungsnetzbetreibers 

zur Angemessenheit der Vergütung bekannt. Insbesondere sieht der Vertrag alleine 

solch~ Kostenerstattungen vor, die der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG gerade 

aufgrund der Vorhaltung bzw. dem Einsatz ihrer Anlage in der Netzreserve entstan-

den sind oder noch entstehen (siehe insoweit insbesohdere § 6 Abs. 1 Satz 2 Netz-

ResV). 
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30. Das Kostenniveau basiert auf der vorangegangenen Systemrelevanzausweisungs-

periode (Az. BKB-22/2001-R). Eine erneute Prüfung des Kostenniveaus findet im 

Jahr 2026 mit dem Betrachtungsjahr 2025 statt. Tarifvertragliche Anpassungen der 

Personalkosten sind zu berücksichtigen. Anhang 3 des Netzreservevertrags wird 

einverne~mlich zwischen den Vertragsparteien und in Abstimmung mit der Bundes-

netzagentur ergänzt und ausgetauscht, wenn das Kostenniveau durch die Be-

schlusskammer neu fes_tgelegt wurde (vgl. Netzreservevertrag, Anhang 3, Nummer 

3). 

31. -Die Vertragspart~ien des Netzreservevertrags sind sich einig, dass ein anteiliger 

Werteverbrauch gemäß § 13c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EnWG aufgrund des Alters der 

Anlage nicht besteht (vgl. Netzreservevertrag, Anhang 3 Nummer 5) und dement-

sprechend kein Vergütungsbestandteil ist. 

32. Der Netzreservevertrag vom 20./29.11.2024 sieht eine Vertragsdauer von nicht 

mehr als 24 Monaten vor, ·§ 5 Abs. 1 Satz 3 NetzResV. Die Anlage KMW2 ist gemäß 

der Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz vom 09.01.2024 systemre-

levant im Sinne ·von§ 13b Abs. 2 Satz 2 EnWG, siehe § .5 Abs. 2 Nr. 1 NetzResV. 

33. Die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG hat sich gemäß Ziffer 11.2. des Netzreserve-

vertrages verpflichtet, die für die Netzreserve genutzte Anlage nach Ablauf des Ver-

trages bis zur endgültigen Stilllegung nicht mehr an den Strommärkten einzusetzen, 

siehe§ 5 Abs. 2 Nr. 2 NetzResV. 

34. Die Bedingung des § 5 Abs. 2 Nr. 3 NetzResV ist durch die vorherige Systemrele-

vanzausweisung erfüllt. 

35. Nach§ 5 Abs. 2 Nr. 4 NetzResV müssen auch alle gesetzlichen und genehmigungs-

rechtlichen Anforderungen an den Betrieb der Anlage für die Vertragsdauer. erfüllt 

werden. D~rch Ziffer.4.6 des Netzreservevertrages (Anlage 2) ist dies vertraglich 

festgehalten. 

6. Anpassung der Erlösobergrenze und lstkosten-Abgleich 

36. Die Vorgaben zum lstkosten-Abgleich in Ziffer_2 des Beschlusstenors beruhen auf 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf§ 5 Abs. -1 Satz 1 ARegV. Danach kann die Bun-

desnetzagentur zwecks Verwirklichung eines in § 1 Abs. 1 EnWG genannten 
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Zwecks durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG Entscheidun·gen zu den Erlös-

obergrenzen nach § 4 ARegV treffen. 

37. Von dieser Ermächtigung macht die Beschlusskammer hiermit Gebrauch. Eine ge-

setzliche Regelung zur Anpassung der Erlösobergrenze bei Verfahrensregulierun-

gen mittels freiwilliger Selbstverpflichtungen behandelt § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 

ARegV nicht ausdrücklich. Dort ist normiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber je-

weils eine Anpassung der Erlösobergrenze zum 1. Januar eines Kalenderjahres vor-

nehmen kann, sofern eine Änderung von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 bis Satz 3 ARegV erfolgt ist. Vorliegend steht aber eine Änderung 

von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV in Rede. 

38. In Anlehnung an die in § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV zum Ausdruck kommende 

gesetzgeberische Wertung, hat die Beschlusskammer entschieden, dem Übertra-

gungsnetzbetreiber zu ermöglichen, die ihm entstehenden Netzreservekosten je-

weils ohne Zeitverzug zu refinanzieren. Der Sachverhalt entspricht wirtschaftlich und 

materiell den ·Ausnahmen bei Kostenanteilen nacli- § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. ·4 bis 6a, 

8, 13, 16 und 18 ARegV; in diesen Fällen darf der Übertragungsnetzbetreiber auf 

das Kalenderjahr abstellen, auf das die Erlösobergrenze anzuwenden sein soll (sog. 

t-0-Versatz). Bei den vorliegenden dauerhaft nicht beeinflussbaren Netzreservekos-

ten handelt es sich ebenfalls um Kosten, ·die aus Versorgungsaufgaben, nämlich 

solchen zur Gewährleistung der Systemsicherheit resultieren. Die Netzreserve ist 

aufgrund der Vergütungsvolumina mit einer ganz erheblichen Kostenbelastung für 

die Übertragungsnetzbetreiber verbunden. Hinzu kommt, dass die Erzeugungsaus-

lagen und Wiederherstellungskosten mangels Vorhersehbarkeit sehr volatil sind. Die 

hohe Bedeutung der Netzreserve für die Gewährleistung der Systemsicherheit zeigt 

sich auch darin, dass diese sowohl im Gesetz als auch in der Verordnung detailliert 

in eigenen speziellen Vorschriften normiert ·wurde (§ 13b bis § 13d EnWG und Netz-

reserveordnung). Zudem hat der Gesetzgeber mit äem Ersatzkraftwerkebereithal-

tungsgesetz die Bedeutung der Netzreserve erneut betont. Vor diesem Hintergrund 

ist es sachgerecht, dem Übertragungsnetzbetreiber auch die ihm aufgrund der Kon-

trahierung von inländischen Netzreservekraftwerken • entstehenden Kosten ohne 

Zeitverzug jeweils zum 1. Januar des Kalenderjahres über die Netzentgelte refinan-

zieren zu lassen, in welchem die Netzreserveanlagen jeweils vorzuhalten sind. Da-

mit wird gewährleistet, dass die Systemsicherheit nicht durch etwaige Verzögerun-

gen der Refinanzierung und damit etwaig einhergehenden Liquiditätsengpässen 
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beim Übertragungsnetzbetreiber gefährdet wird . Um dies zu ermöglichen, hat der 

Übertragungsnetzbetreiber die voraussichtlichen Netzreservekosten und -er1öse 

(Plankosten und -erlöse) auf Grundlcige realistischer Prognosen im Rahmen der Da-, 

tenmeldung zur Erlösobergrenze spä~estens zwei Werktage vor dem 01. Oktober 

des Folgejahres m!tzuteilen (vgl. Festlegung der Berichtspflichten der _Übertragungs-

netzbetreiber hinsichtlich der Bildung der vorläufigen und endgültigen Netzentgelte; 

BKB-19/0001-A). 

-39. Satz 4 der Beschlusstenorziffer 2 greift die von Gesetzes wegen bestehende 

Rechtspflicht des Übertragungsnetzbetreibers nach § 5 Abs. · 1 ARegV ·auf, was bei 

der Netzreserve bedeutet, dass die Differenz zwischen den voraussichtlich aus den 

Netzreserveverträgen entstehe~den Kosten (Plankosten) und den vom Übertra-

gungsnetzbetreiber erzielbaren Erlöse jährlich vom Übertragungsnetzbetreiber zu 

ermitteln und auf seinem Regulierungskonto zu verbuchen ist. 

40. Um der Beschlusskammer die Wahrnehmung ihrer Aufsicht zu ermöglichen und um 

zu gewährleisten, dass die Netznutzer im Wege der Wäfzung der Netzreservekosten 

in die Netzentgelte nur mit solchen Kosten belastet werden, die sich auf den tatsäch-

lichen Leistungszeitraum üeweils 1. Januar bis 31. Dezember des Jahres t) bezie-

hen, hat der Übertragungsnetzbetreiber die aus den Netzreserveverträgen resultie-

renden lstkosten (Kosten und Erlöse) gesondert zu erfassen und gegenüber der 

Bundesnetzagentur substantiiert und nachvollziehbar darzulegen (Satz 5 der Be-

schlusstenorziffer 2). Die Kosten sind dabei im Rahmen des von der Bundesnetza-

gentur zur Verfügung gestellten Erhebungsbogens darzulegen und mit entsprechen-

den Belegen (insbesondere Rechnungen der Kraftwerksbetreiber, Systemauszüge 

z.B. SAP-Auszüge) nachzuweisen. Die Buchung erfolgt nach einheitlichen mit der 

Beschlusskammer abgestimmten Maßstäben. Ent'sprechend der Beschlusstenorzif-

fer 2 Satz 6 sind dabei ·die tatsächlichen, periodengerechten Kosten im Erhebungs-

bogen einzutragen, wie sie der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Ge-

schäftsjahres zu Grunde gelegt werden. 

7. Befristung der Festlegung 

41. Gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV erfolgt die Festlegung einer wirksamen Ver-

fahrensregulierung für die Dauer der gesamten Regulierungsperiode. 
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42. Die vierte Regulierungsperiode endet gemäß § 3 ARegV am· 31.12.2028. Gemäß 

§ 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV bleibt es der Beschlusskammer unbenommen, eine 

Festlegung für einen Zeitraum zu erlassen, der mehrere Regulierungsperioden um-

• spannt. Von dieser Möglichkeit macht die Beschlusskammer vorliegend Gebrauch. 

• 43. Eine Erfassung der gegenwärtigen und einer zukünftigen Regulierungsperiode ist 

vorliegend sachg_erecht, da die Netzreservek~sten des Übertragungsnetzbetreibers 

nicht notwendigerweise jahres- oder gar regulierungsperiodenscharf anfallen; Kos-

ten auf Grundrage des Vertrags, die sich über mehrere Regulierungsperioden ver-

teilen, unterfallen damit der vorlie_genden Festlegung. Die Bundesnetzagentur kann 

zur geeigneten und angemessenen Berücksichtigung der bei den ÜNB anfallenden 

Kosten in den Netzentgelten auch in der Folgezeit Festlegungen nach§ 21a EnWG 

treffen. Die vorliegende Festlegung gilt zunächst über den Zeitraum der Anwendbar-

keit der ARegV hinaus, um dem Übertragungsnetzbetreiber Planungssicherheit zu 

geben. Ein Widerruf ist vorbehalten. 

8. Widerrufsvorbehalt 

44. Aufgrund der Dynamik der Sachverhalte, die der Ermittlung und Kontrahierung des 

inländischen Netzreservebedarfs zugrunde liegen und angesichts des langen <;3el-

tungszeitraums der Festlegung, behält sich die Beschlusskammer den Widerruf die-

ses Beschlusses vor. Dies ist insbesondere im Hinblick auf etwaige künftige Ände-

rungen der gesetzlichen Anforderungen an die Netzreserve sowie zur geeigneten 

und angeme·ssenen Berücksi9htigung der bei den ÜNB anfallenden Kosten in den 

Netzentgelten • oder eine Veränderung der netztopographischen Gegebenheiten 

oder der Lastflüsse durch das Netz und der damit zusammenhängenden Netzeng-

passsituationen geboten. 

9. Kosten 

45. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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III. 

46. Die beigefügten Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Freiwillige Selbstverpflichtung des Übertragungsnetzbetreibe,:s vom 

12.12.2024 

Anlage 2 Netzreservevertrag vom 20./29.11.2024 

Rechtsbehelfsbelehrung 

47. Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Mo'nats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandes­

gericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf), einzureichen. 

48. Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann .auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

49. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer 

Bourwieg Dr. Heimann Wetzl 
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Anlage 1 zur Festlegung BKS-24/2001-R 

Anhang 1 

FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG 'DER AMPRION GMBH ZUR 
VORHALTUNG UND ZUM EINSATZ DES DAMPFTURBINEN•KRAFTWERKS-
BLOCKS 2 (BNA 0627) DER KRAFTWERKE MAINZ-WIESBADEN AG IN DER 
INLÄNDISCHEN NETZRESERVE (05/2024 - 03/2031) 

Auf Grundlage des § 13b EnWG prüft der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Systemrele-
vanz von zur vorläufigen oder zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlagen. Anlagen, de-
ren vorläufige oder endgültige Stilllegung nach § 13b EnWG aufgrund einer ausgewiesenen 
Systemrelevanz verboten ist, gehen in die Netzreserve über. Die in die Netzreserve überführ-
ten Anlagen werden entsprechend§ 13c Abs. 2 S. 1 bzw. Abs. 4 S~ 1 EnWG ausschließlich 
nach Maßgabe der von den ÜNB angeforderten Systemsicherheitsmaßnahmen betrieben, mit 
dem Ziel, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems zu ge-
währleisten. Das vom ÜNB zur Vorhaltung inländischer Netzreserve angewandte Verfahren 
wird nachfolgend für zur vorläufigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 
10 MW und für zur endgültigen Stilnegung angezeigte Anlagen mit einer . Nennleistung ab 
50 MW detailliert beschrieben. 

Nach Eingang einer Stilllegungsanzeige prüft der ÜNB unverzüglich die Systemrelevanz der 
Anlage und teilt das Ergebnis seiner Prüfung dem Betreiber der Anlage ·und der Bundesnetz-
agentur mit. Die Begründung· der Notwendigkeit der Ausweisung einer systemrelevanten An-
lage im Fall einer geplanten vorläufigen oder endgültigen Stilllegung soll sich aus der System-
analyse der ÜNB oder dem Bericht der Bunde~netzagentur na'ch § 3 NetzResV ergeben. Die 
Begründung kann sich auf die Liste systemrelevanter Gaskraftwerke nach § 13f Abs. 1 EnWG 
stützen. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter vorläufiger Stilllegung als systemrelevant aus, ist 
die Stilllegung ~er Anlage gemäß § 13b Abs. 4 EnWG verboten. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter endgültiger Stilllegung als systemrelev~nt aus, so 
hat er bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung ~er Ausweisung der Systemrelevanz zu 
beantragen. Solange und soweit dem Antrag auf Genehmigung der Ausweisung der System-
relevanz durch die Bundesnetzagentur sttJttgegeben wurde oder die Genehmigung entspre• 
chend § 13b Abs. 5 S. 6 EnWG auf Grund ·einer Genehmigungsfiktion als erteilt gilt und ein 
Weiterbetrieb der Anlage technisch·und rechtlich möglich ist, ist dem Anlagenbetreiber die 
Stilllegung der Anlage gern. § 13b Abs. 5 EnWG verboten. 

Des Weiteren werden ·Anlagen nach Maßgabe von § 50a Abs. 4 EnWG in die Netzreserve 
überführt. Hiernach sind Anlagen, die in den Ausschreibungen gemäß KVBG bezuschlagt wor-
den sind und deren Verbot der Kohleverfeuerung in den Jahren 2022 und 2023 wirksam ge-
worden wäre, bis zu,:n 31.03.2024 weiter betriebsbereit zu halten und ab dem Zeitpunkt des 
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Kohleverfeuerungsverbots unabhängig von deren tatsächlicher Systemrelevanz in die Netzre-
serve zu überführen, soweit dies technisch und rechtlich möglich ist. 

Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtungen erfolgen die Bildung der Netzreserve und der 
Einsatz der Anlagen der Netzreserve auf Grundlage des Abschlusses von Verträgen zwischen 
den ÜNB und Anlagenbetreibern in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur nach Maßgabe 

der Bestimmungen der Netzreserveverordnung. 

Wesentliche Bestand eile der Vergütung können dabei die Betriebsbereitschaftsauslagen für 
die Herstellung und Vorhaltung der BetriebsbereLschaft, die Erzeugungsauslagen und der an-
teilige Werteverbrauch sowie bei endgültigen Stimegungen darüber hinaus auch die Erhal-

tungsauslagen und die Opportunitätskosten in Form einer angemessenen Verzinsung für bew 
stehende Anlagen durch verlängerte Kapitalbindung in Form von Grundstücken und weiter-

verwertbaren technischen Anlagen oder Anlagenteilen sein. 

Gemäß§ 6 Abs . 2 S. 1 NetzResV wird der Umfang der Kostenerstattung des ÜNB gegenüber 
dem Anlagenbetreiber in den jeweiligen Verträgen nach Abstimmung mit der Bundesnetza-
gentur bestimmt. 

Mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erklärt die Amprion GmbH, den beigefügten 
Vertrag b%gl. des Dampfturbinen-Kraftwerksblocks 2 der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden 
AG, zu erfüllen, insbesondere die darin geregelte Vergütung an den Anlagenbetreiber 
zu leisten, unter der Voraussetzung. dass das oben beschriebene Verfahren ordnungs-
gemäß durchgeführt wurde. 

Eine Anpassung dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erfolgt, falls sich die zugrundeliegenden 
Umstände - insbesondere die hier in Rede stehenden gesetzlichen undfoder verordnungs-· 

rechtlichen Vorgaben - ändern. In diesem Falle gelten die Maßgaben dieser freiwilligen Selbst-
verpflichtung jedoch fort, bis zur Änderung oder (ggf. auch rückwirkenden) Aufhebung und 

Neubescheidung der entsprechenden nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 11 Abs. 2 S. 4, 32 
Abs. 1 Nr. 4 ARegVerlassenen Festlegung durch die Bundesnetzagentur. 

Dortmund, 12.12.2024 

Dort 0nd, 12.12.2024 
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Anlage_ 2 zur Festlegung BKS-24/2001-R 

N'etzreserv~vertrag 
' 

über den Einsatz und die Vergütung der stillzulegenden Anlage 
Kraftwerk Mainz, Da_mpfturbine~Kraftwerksblock 2 

(SEE969670581717, BNA-Nr. 0627), 

deren endgültige Stilllegung nach § 13b Abs. 5 Satz 1 EnWG 

verboten ist 

zwischen • 

Amprion GmbH 

Robert-Schuman-Straße 7 

44263 Dortmund 

- nachfolgend ,,Amprion" genannt -

und 

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG 

Kraftwerkallee 1 

55120 Mainz 

- -nachfolgend „KMW" genannt-· 

- nachfolgend zusammen auch „Vertragspartner''_genannt-

I 
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§ 13b Abs. 2 Energrewirts-cnaftsgesett (EnWG) in der z,um Zeitpunkt des Ver~ 
irag,ssohlusses gellenden Fassung verpflichtet den ü bertragungsnetzbelreiber 

(ÜNB) zur Prüfung, ob die Slifllegung einer Anlage zur Erzeugung oder Spe4-
c:h11nmg elelc.trischer Energie mit hinretchender Wahrscheiriliehl<ejf zu einer 
nicht unerhebliche4l Gefährdung oder Störung de( Sicherheit oder ZLrverlasslg-
kelt des E~eklrizitätsversorgung,ss-ysterns rühren wurde und diese Gefährdung 

oder Störung nicht durch andere ang,emesse-ne Maßnahmen beseltlgl werden 
kann. 

Die endgüJüg.e. Stillegung wird dem Betreiber einer Anlage, die endgültig s.tlllge-
legl v.rerden soll, nach§ 13b Abs. ~ Satz 1 EnWG verboten. wenn der ÜNB die 
Anlagears systernrelevant ausgewiesen hat, die A~weisung durch die BNetzA 
gemehmig•t worden isl und ein Welterbetr'teb lechmsch und rechtllch möghch isL 

Nach§ 13b Ab-s. 6 Satz 11 EnWG muss der Belrefber einer A"lage. defen e-rid-
gOlNge SUIIJegung verboten ist, zumindest in elnero Zustand erha!le1ni. der elne 
Anforaeru ng zur weiteren Vorhaltung oder Wiederherstellung der Bet.rieb-st,e-
reltschaft nach § 13b Abs. 4 emiagUchl, sowfe auf Anforderung des ÜNB die-
Betriebsbereitschaft der Anlage für Anpassungeo der Einspersung we,ter vor-
halten od-er wlooerherste1fen, soweit dies nl.chl technlsch oder rechllich ausge-
schlossen 1sl. 

Nimm\ der Be1rel ber einer Anlage, deren endg ünige S&ilUegung verholen rst den 
ÜNB auf Zahlung von Emaltungsausragen oder Belniebsbereitschaftsaus1agen 
nach § 13c Abs. 3 Nr. 1 und 2 sowte Salz 2 EnWG in Anspruch, so 1st die- ent-
sprechende Anlag'8 bJs zu Ihrer endgültigen Stlll'legung gemäß § 13c Abs. 4 Satz 
1 EnWG 1.V.m. §§ 7, 10 NelzreseNeverordnung (NetzResV) ausschlfeßlich 
nach Mäßgabe der seitens des ÜNBs angeforderten Systemstcharhertsmaß-
nahmen zu betreiben. 

De< Be\rijiber 0:inar Anlage. deren endgültige Stillregung verboten ist. hat ge-
genüber dem systemverantwonJlchän Belrerber des Übertragungsnetzes für aie 
VerpflicMvng nach § 13b Abs. 5 Salz , 1 EnWG Anspruch auf eine angeme-s-
sene Vergütung nach§ 13c Abs. 3 'EnWG,. Dte· Ne~ResV in der Fassung vom 

_________ / 
Netzresef\le AMP~tON-J{MW / • 
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22. 1De2embe r :2016 gestattet die in den §§ 13b, 13c uncl 13d EnWG getroffenen 

Regelungen näher aus. 

Mit Schmjben vom 12. Oktober 2017 hat KMW gEJ90nüber der Bundesnetza--

.9enlur (BNetzA) und Ampr40fl dta endgültige StilUegung1 der Dampfturbine von 
Kraft.\.,.erk 2 mit e;ner Leistung von 270 MW (18rutto) I 255,5 MW (Netto) am 

Kraffwerksstandort Malnz al'\geze-igl. Amprton hat dfe Systemanalyse durchge,_ 
führt urn:1 mi,t Schreiben vom 11 . November 2019 einen Antrag aur Genehmi-
gung der Ausweisung der Systemrelevanz bis zum 30. April 2022 bei der 

BNe12A gestellt Der Antrag ist von der BNelZA mit Schreiben vom 15. April 

2020 genehmigt worden, KMW is,t mit Scl1lreiben vom 29. Aprll 2020 aufg:efor-
dert worden, die B~triebsberertschaft der Anlage zunächst bis zum Abtauf dEJs 
30 . . April 2022 aufrechl z--u emaHen. 

Amprion ha,t dle Systamanalys-a emeul durohgeJührl und mit Schreiben vom 24 
November 2021 ~nen Antrag auf Genehmigung der Auswelsung der System-
relevanz bis zum 30. April 202.4 bei der BNetzA gestellt. Der Antrag 1st von de·r 

BNetzA mit Schreiben vom 23, März 2022 genehm~l worden. KMW rst mit 
Schrieiben vom 28, Marz 2022 aurgefordert. warden, dte Betrlebshereitschaff der 

Anlage zunächst bis zum Ablauf des 30. Aprll 2024 aufrechm zu erhalten. 

Amprion hat die Systamanalyse ameul durchgaführt und mit Schreiben vom 12. 

Oktober 2023 einen Antrag auf Genehmfgung der Ausweisung der Systemrete-

va ru bfs zum 31 . März 2031 bet der BNelzA gestellt Der Antrag [st volfl der 

BNe1zA m•t Sctu~lber11 \i"Om 09. Januar 2024 genehm1g! worden, l<MW Ist mit 
Schreiben vom 110. Januar 2024 aufgefordert worden► die Betnet>sbere,tschaft. 

der Anlage zunächst b~ zum Ablauf das 31. März 2031 aufrecht zu erhalten. 

KMW p!anl am Kraftwerkssra ndort den Bau einer neuen GuO Anlage. Soll~e 

KMW konkret darlegen, dass das ~s zum 31 . März 2031 gellende Stflllegungs--

verwl von KW 2 • Darnpfü.rrbir,e die lnve-stfüon ~n eine neu0 gasbefeuel1e An-.. 
lege am :Standort vereitett. ~t gemäß des Genehmigungsbesche,ds der18Ne12A 

vom 09. Januar2024 tAZ 626k4.14.03.02'23-021) zu gegebenem Zeitpunkt mit-
tels der der BNetzA eingeräumten verwaUungsrechtlichen 1-iandlungsinstr~ 

mente zu entscheiden 

__________________ ,(, 
I"' • 

I 
Ne1Zreserve AMPAION-l<MW 
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1. Venrags,gegenstan d 

Gegenstand des vorliegenden Vertrags sirid Regelungen zu vorbereitenden 
Maßnahroen, Etnsatz und der Vergütung der Dampffurblrnmanlage von Kraft-
werk 2 - nachfolgend Anla-ge genannt - gemäß§ 13c Abs, 3, 4 EnWG I.V.m. 
§§ 7, 10 NetzResV. Hierbel werden: 

1. dif3' ggf. erforderflchen Erhaltungsmaßnahmen 
( Emaltungsauslage-n ), 

2. die betriebsbereite Vom.allung der Anlage 
(Betrlebsbere~tschaftsausl~en). 

3, die Erzeugungsauslagen, 

4. d1~ Opportunitätskosten und 

5, der anteilfge Wen:evetbrauc'h 

durch KMW sOVt.rJe die darrfir zu zahlende an~eme-ssene Vergutung vo.n Amprion 
auf !Basis des EnWG und der Nel2ResV feslgeJegt. 

2. !Erhaltungsmaßnahmen 

Gemäß EnWG und NetzResV besteht unter anderem die Pflicht der KMW. hn 

Rahmen de"S technisch und rec'hPich Möglichen die Anlage in ainem Zustand zu 
erhalten, dereme Anforderung zurweiter,en Vomaltung oder WaederherstelJlung 
der Setriebsbereltschaft ermöglfcht, sO\l\lie die Betrlebsbersitsc-haft der Anfage 
\Velter vorzuhalten oder wlederherzustetlen. 

3. 'Betnebsberertschaft 

a l (Wteder-1 tte1ste1 hJogJI§ r „B etdeb§b.e.rm.wct,afl. 

3.1 Gemaß EnWG und NetzResV be8tehl unter anderem dte Pflicht der KMW, im 
Rahmen des techn~h und rechlllch Möglldhen die Be1riebsbereltschaft der An-
lage herzustellen (Anhang 1 ), 

3.2 In dem F'aU, dass während der Vertragslaufzeit durch anstehende Re'\lisionen, 
die nicht im Leislung~prals {Leislungsvorhallekosten) enthalten sind, nach 
Schadensfällen, durch sonstige Er,e~gmsse oder aufgrund rechtlicher oder be-

hördlicher A1.1fila9en, die (sofern nicht umgesetzt) den Weltenbetrieb der Anlage 0 
---------fr 

/·· 
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gefährden od:e-r ausschJießen. dre Betnebsbereits.chaft der Anlage wegfä lll, wird 

KMW Amprlon1 über Art und umrang, d~ Kosten. die Dringlichkeit und d'ie vo-
rausstehfüche Zeitdauer der eriordlerlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung 

der Betoebsbereilschaft unverzüglich nach Kenntmser,langung in Textform 
(Sehreiben, Fax oder IE-Marl) rnrormieren. Das in Anhang 7 hfnterlegte Formblatt 
Ist hterfür anzuw'8nden. 

3.3 ~rforderllche Efnzetmaß.nahmen im Zug,e ragelmäßtger Wartung und lnstand-
haltungi die der Aufreohl-erhaltung oder Wiederherstellung der BelriebsberaU-

schaft dienen, werden schneflstmögllch von KMW ausgeführt. 

~ .4 Sre sind bls. zu einem Gesamlbetra g in t,,löhe von 10.000 € pro Ma ßn.ahme mil 

den Lelstungsvorha llekosten abgegoHen,, Darüber hiTiaus anfalfende Kosten 

werden gegen Nachweis von Amprion erslalt,et 

3.5 Bei darüber hinaus erforderUcneo Maßnahmen Z:l.Jr Aufreooterhallungl Wfeder-

hersletlung der Betoebsb-ereltschaft. die im Einzelfall einen Beb"ag von 10.000 . 
übemchrelteri, verfahren die Vertragspartner enlspre-chend dem Hlnwetis der 
Besohfusskammer 8 Wlm 07 Februar 2018 (Anhang 8). 

3.6 Falls danach eme Freigabe durch Amprlon erforoenich ist, wird KMW ers1 nedh 
Efngang der Freigabe uod Zusage der Kostenübernahme durch Ampfjon cHe 
Wiede.rherstenung der Betriebsbere1tschafl nach Maßgabe der Anforoerung WJn 

Amprion vornehmen. Vorstehendes glU auch für eV'lL ie:rforderliche - mcht ab-
sehbare oder durch Schäden bedingte - Nachrüstungen oder Erneuerungen. 

3.1 Amprion behäU, sich vor, drei erforderlichen Maßnahmen vor Durchführung durdh 
einen Gutachter prüren zu fassen. Die Gutachlerkost,en werden durch .Amprion 
getragen. KMW verpflichtet sich, Amprion und einem ggf von Ihr be.sttmmten 
Gutachter alle :zur Übetpruf1L1 ng unll Nachweisfuh rung der Erfurder,liohkei1 einer 

Maßnahme rwtwendigen HIifesteliungen 2.t.J geben1 etwa den Zugang zu Kr.aft-

werksa nlagen uod Unterlsgen zu gewähren. 

3.8 Dle Vertragspartner stellen klar. dass m Falte einer erforderlichen Fretgabe 
durch Ampnon, KMW von dttr VerpfJlchlung zur Wiederherstellung dler Belrlebs-
berettsc:haft der Anlage sotange befreit Fest, bis Arnprion KMW die Fre19abe zur 

Vornahme d'er für die Wiederherslellung der Belrie.bsbereilschaft erforder11chen 
----------------------------- , _ 
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Maßnahme erteilt und die Kostenübernahme erklän hat. Gteiches gm hinsicht-

lich der Pfllch1 der KMW zur VorhaJtung der IBeL~ebsbereitschafl de-t Anla~e bfs 
zu d 6m Zeitpunkt, zu dem d;e:se Maßnahme zur Wiederherstellung der Betrieb's-

berel1:schaft abgeschlossen ist 

3.9 Bel Gefahr in Verzug kann KMW erforderllche Sicherungs- und Sofortmaßnah-

men für eine eveoluelfe Wied-erhe.rstellung der Betriebsbelieffschafl ohne wrh~ 

rige Fretgabe auf Kosten der Amprlon vomehm&n Gefahr in Verzug Hagl vor, 

wenn ohne die unmiUeJbere Durchführung von Sicherungs- und Sofortmaßnah-
men der Efntritt von Gefahre-n für Leib, Le-ben oder die Gesundheli, dar Eintritt 

von erheblJchen Schäden an den An1agen, Umweltschäden oder Verstößen !Jfr 

gen Genehmfgungen, Gesetze und sonstlge allgemetngüllige Vorschriften (ein~ 
schließllch Umwelt-od'sr Arbertsschutzoochl), droht und t<MWeln Abwarten der 
Freigabe zur Durehfühnmg deir MaßnaJlmen zur WiederhersteOung der Be-
·lrlebsbere,tschaft nLchl zugemutet werden kann. ~n d1esem :FaJI sind die Infor-

mationen über An undl Umfang sowie die Koslen der arfordar1tchen Maßnahmen 
schnellstm6gUch mitzuteiten. Die Entschajdung über MaßnahmeA zur Wiedera 

hersteUung der Betrlebsberertschaft, welche über d e zu nächst vorgenomme-

nen Sicherungs- und S-ofortmaßnahmer, h.i~ausgeheri, liegt gemäß Z:Ufier 3.5 bei 
Amplion. 

b} Vorhaltung oor 1Setrfebs.bere,eschaft 

3, 1 O KMW v,erpflfchtel sich zur Voll'haltung der Betriebsbereitschaft der Anl-age geA 
mäß cten Z\'i'ischen den Vertragspartnern abgestimmlen technischen Randbe-
-dlngung:en gemäß Anhang 2. Hierzu gehört auch dfe Ber•eJlhaltung und Ouallfl-

katt0n des füf den Kraftwerl<.s.betmlb 8'rfordertic.hen Personalg, Außer bei beste--
hendM Leistungseinschränkungen gemäß Ziffer 5 kann die An1age unter Be--
achtung der In Anhang 2 genannlen lectmlsd\en Rand!}edfngU_ngen durch 
Ampnon zu ei-ner Ehspeisung gemäß den Reg.mungen dss Anhang 4 angefor-

dert werden. Durch KMW lsl zu gewährtels-ten, dass der Betrieb der Anlage un-

abhängig vor, anderen durch IKMW am sei ben Standort betrieberr, en AnJa-
ge nlKraflwerken jecterzeif möglu::h isl und das hierfü-r erforderlJc:he Personal vor-

gehaUen wJrd. Anford~n.mgen der Anlage durch Amprion dürfen außerde.m nicht 

__________ l 
Ne1zte!er"t'!'.! AMP-RtON •t:MW r · 



zur Fo1ge haben, dass andere durch KMW am selben Standort belriebene An~ 
lagen/Kraftwerke wec~seitig im Betrfgb eingeschränkt werden (bs~w. bzgl. 
der maximal einspeisbaten lelstu-.ng). 

3.11 KMW Ist berechtigt. das für dile 861riebsführung notwendige Personal ggf. auch 
durch den Abschluss ein~s Betrlebsfühn.mgsvert,~es mit einem dritten Unter-
nehmen zu beschaffen. 

3.12 KMW wird die zur Vorhallung der Betriebsbereitschaft der An1age anfaUenden 
üblichen Wartu,igs- :und lns1andhaltu,ngsmaßnahmen sowle Ersatz~. Emeue-
rungs-, und Umbaumaßnahmen eins.cl1Ueßlich Maßnahmen aurgrund behördli-
cher Anordnuog. im Flahrnen eines gewöhnlichen Kraftwerksbetr ebes nach 
pntchtge1t1äßem Ermessen p1anen und durchführen. KMW wird die vom Her-
stelle, empfohlenen Wartungs• und rnstandhaHu~smaßnahnien durchführen 
und hierfür enlsprechende Wartungsvertrage absch!Jeße.n. 

3.13 Revlsionen werden von KMW jeweils mr das jewe,Uge Sommerhalbjahr (01 Ap-
nl bi:s 30 September) geplan'l und die Zeiträume mit Amprlon bis zum 31 Ok-
tober des VoJjah res abg ast1mmt Unterjählige ple nbare Nichlverfüg barketlen 
werden mit Amprfon ebenfalls mit ausreichend zellllchem VortaUif abgespro-
chen. 

3. 14- Rechtlich vorgesch rlebene oder durch Behörden angeordnete Pruft.01ge11 und 
Außagen sind du rc11 KM\'V zu erbringen 

3.15 K'MW sorgt für e,inen Vers1c:herungsschutz. der An'lage oaoh den für Kraftwerke 
praktizierten Grundsätzen. Hierzu gehören rnsbesondere das Vorliegen einer 
Haftpflicht•. Feuer- und Maschinenbrudwe-rs.iche-rung, nlcht dagegen e ne Be-
triebsunlerbrechungsversicherung. Sollts n Anpassungen beim VeI5i:chenmg s-
schulZ erforderllch werden, wird KMW für den Abschluss eines entsprechenden 
VeJSicherungsvertrages sorgen. 

3 .16 Hat Amprlor, während der Venrags,e,ufzeit die Kosten gemäß Ziffer 3 .2 gelragen 
und KMW Zahlungen aus elner der vomtehenden Vers1cherungen erhalten, so 
hat Amprion bi-s zur Höhe dieser Zahlung einen Er.dal:wngsanspruch g1:rgen 
KMW, wenn und soweit sich dfe Lerstungen der Verslcherung auf Maßnahmen 

---------1-
Nfll:rflS«vt' AMPR.ION KMW r ' 
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gemäß ZJffer 3.2 bez,eh~n. ErMhen s1ch in der Folge die von KMW zu zahlen~ 
de-n Prämien, so wlrd die Differenz zur bisherigen Höhe der Vers.iche,rungsprä-

mia nach Abs1immuog mit def Bunde$netzagentur durch Ampnbn getragen. 

3.17 KMW verpßlchlel sidh, den zum Betneb und .z:ur lbehi ebsber€ulen Vorhaltung 

erforderlichen Efeklnzitätsbeda.rf(StromelQenbedarf) zu decken. Näheres regelt 
Anhang 3. 

3.18 Ferner führt KMW d le Bearbeitung technfcscher. betrieb&· und fa,anzwirtschaflJi. 

eher, stooerltcher, organisatorischer und re-chtllche,r Angelegenheiten durch. 
Hierzu zähll insbesondere die IT~Anoindung und Wartung, der Kraflwerksein-
sat.2, das Bilanzkreismanagement sowJe da.s Beschaffungs- und Vertragsma-

nagement (z.B. för Brennsfolfr C02-, Entsorgung usw.). Dles belnha1llet auch d~e 
konti nurerllctie MeJd uog von Ei nsatzp1an ungsdalen und NLC'hlbea nspruchbar-
keite:n gemaß Anhang 4-. Ziffer 2.1. Außerdem stelU l<MW die Kraltwerkslailung, 

4. EI 1\5-ätte der Anlage 

4. 1 KMW ist verpfUchtet. Anforderungen von Arnprf on zum Elnsatz der Aolage zur 

Dumhführung von Systerns.icherheitsmaßnahrnen (Einsatzanforoerung) gemäß 

da-n zw[schen den Vertragspartnern abgesUmmlen techn sehen Randbedingun-

gen (sre-he Anhang 2-Servicelevel) zu erfüllen. Dies gilt nicht ins.owert, als dass 
LeJstung.setns.chränkongen nach Ziffer 5 bestehen. IEine E]nsatzanfotderung 
darf de MlndeslbetrfebszeU der Anl'age nlcht unterschreiten 

4.2 KMW u11terliegl ausst:hliellrich hinslchUrcti des Aspekts, ob eine leistungser-
~eugun-g/Letstung-s.erbringung e-tfolgen MIJ sowie hlnsk:hU c'h der Höhe der einr 

zuspeise.nde-r, Wfrk~ und :B1indlelstung und des Einspelsungsze]lraums nach 

Maßgabe VOil Anhang 4 den Einsatzanforderungen von Amprion. Zur Elnsatz-
anforderung sendet Amprlon der KMW einen Elnsalzfahrplan, der dlle Höhe und 
Dauer der zu llefemdf.!11 Leistung unlar BerücksfchtTgung der technischen Rand-
bedingungen gemäß Anhang 2 regelt Der detaillierte Anforderungsprozess 

wl rd In Anhang 4 geregelt 

--------t Netn'~ I'\•~ AMP~ION• MW '/· 
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4-3 KMW ist bere-ehtigt, von Ein&atzanforderungen abzuweichen. sofem und soweit 

KMW auf Grundlage einer Prognose auf Basis der ex-ante Erkenrdnisniög~ich~ 
ketten zum Zeltpunkt der E1nts.cheidung über die Abweichung von der Elnsatz-

anfonferung annimmt. dass eine Umsetzung dieser Einsatzanft>rderung 

a) gegen GecSe~ und eonslige a 11g:emeingü1lige Vorschriften 
( ernsdinem.ch Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht) verstoßen würde oder 

b) gegen Verpfllchrungen oder Auflagen aus Genehmigungen oder Erlaub-
nts:sern verstoßen würde ,oder 

c) La1b und Leben oder die Gesundhelt von Menschen gefährden würde 
oder 

d) gegen die anerkanntien Regeln der TechnJk verstoßen würde; dabei ge:~ 
teti für die Anlage d;teselben Regeln wie fur regulär lrn Markl erngeset2:te 
Kraftwerke oder 

e) zu einem erhebHche n Schaden an der Anlage 

führen könnte. 

KMW 1st ;zudem berechtigt, von einer Einsatzanforderung ab~uweionen, sov,eit 
der Abtransport der Energie Im A nschlussn.elz nicht möglfch oder beg,renzt ist 
und der Betreiber des AnschhJSsnelzes die KMW hierauf ausdrückUch hing;8"' 

wiesen und eine Anpassung der Einspeisung verlangt hat (vgl. Ziffer 6.3), So-

bald KMW Kenntnis elner Abweicht.mg von Efnsatzanforderungen erlangt ist 
die Nel2:führung 1der Amprion (Anhang 4, Anlag@ 1, Ziffer 1.3) unverzüglich w~ 
lefon schund per Mall zu lnform,eren. 

lilnsfchllich der Ausübung ihrer Berech\lgung zum Abweichen von Efnsatzan-
rorderurigen is\ KMW nicht in der Lage und daher nicht verpflichtet, etwaige 

A1JSwirkungen einer solchen Abwe~hung auf das Ele1dnzrtätsversorg_ungssys--

lem zu überprüfen. Snfem und soweH während des nach der originären Ein-
satzanforderung angef-ordenen Zeitraumes ein zur Abweichun_g tberachtigander 

Um sta'l"ld nach dieser Ziffer ganz oder t8JmeLse wegfällt und KMW hiervon 
Kennlnls häl , wird KMW Arrrpnon schnellstmöglich hierüber in Ke nnlois se1zen 

4.4 Falls KMW den zur A.bweichung von einer Einsatzanforderung be!rec'hUgender, 

Umstand nach Ziffer 4.3 schuldhaifl unzulfefümd prognostizlert hat, bleibt es 

Amprlon unbenommen. KMW aur Ersatz eines durch dte Abwe1chung von der 

Einsatzanforderung entstandenen Sooadens In Anspruch zu nehmen Hat KMW f 
(r 

NErtzres.erve AM P~ION~KMW r · 
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nem der Prooostart entsprechend verlegt werden. Der zwrschen den Vertrags• 
part:netn vorabgestimmte Fahrplan 1i,•.1ird von Arnpnon nochma1s zur Bestäligung 
über den Ham10nislerte--n Aktivierungsprozess (HAP, vgl. https:lfwvw.i.netz1rans-

parenz.defde-deJSystemdienstle1stungenl8etriebsf¾C3%BChn.tng/Redi& 
patchfHarmonisierfer-Akfivierungsprozess} m Form einer Activatio110rder 
(ACO} an, KMW übermHteH. KMW wird d,ie AOO über den HA1=' mil eine enl-
sprecheracfen ActivaU011Respo11se (ACR)aDalei beantworten. 

4.10 RechUloh und behordlich vorgeschrieben& Prüfungeo (z.B. Kalibrierung) und 
Maßnahmen zur Milarbeiterqualilikatlon sollen, soweit möglich tm Rahmen "'or, 
Einsatzanforderungen durch A.mprion, ·sofem d·fes nicht möglich isl, Im Ratimen 
der Probestarts durchg-eführt werden. In Ausnat,rnefäJlen könmm diese nach 
Zustimmung der Arnprlon auch bei sep.arat durchgeführten Probes1ar1s und -
fahrten erfolgen. \'Obei Amprion dre Zustimmung nicht grundtos \leN.reigem 
dart 

4. 1 1 KMW überträgt Amprion d1e Jm Rahmen der Probes-tarts und -fahrten nach Maß-

gabe von Ziffer 4.9 und 4 10 erzeugte elektrische Energfe· in den Redjspatchbl-
Janzkre1s der Amprlon als Fahrptantieferung In gan:ze-MW-.Außösung entspre-
chend Ziffer 4., 5. liegen Anderu.ngen gegenüber dem gemäß Zlffer 4.9 abge-

sttmmten Fahrplan vor. so Witd KMW spätestens am dritten Werktag vor den 
Probeslart5 und -fahrten das Fro.nloffice Energiemarkl deli Ampnan (innerhalb 
der Betriebszeiten von 08.00 Uhr b.s 18:00 Uhr täglich) mündlich lnrormleren 
(Anhang 4. Anlage 1, ZUfor 2.3) und zusätzlich den aktuaHsierten Fahrplan üb~r 
den HAP miu.ets ActlvallonReduotlonNollflcation (ARN} an Ampnon übermitte:ln. 
Nachträglich kumrislig. noti.vendig.e Fahrplananpassungen können jn Absllm-
mung mit dem Frontoffice Energfamarkl der Ampnon vorgenommen \ft.l'erdeo 
Hierzu wlrd KMW die Anpassungen zwischen 8:00 Uht und 10 :00 Uhr am Vorr 
ta,g vor den P,obl8starts und --fahrten mülldUch an das Frontoffice Energfemarkt 
melden und @lektrnnisch mittels, einer Acliv-ationReductlon'NoWicalian (ARN) 
über den HAP Amprion mitteilen. 

Sich ergebende Abweichungen während der Durchführung der Probestart~ wird 
KMW unver2üg,lich der Amprlon Koordinatlon Neuführung und Systemeinsatz 
(Anhang 4. AnJage 1'. Zrffer 1,4) teleronisch und ele-ktronis-ch per ARN über dem 
HAP mitteilen, IJ 

----------11' 
Nettre.servl!! AMPRION- MW /' , 
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Verpflichtungen 9ethäß dieser Ziffer auch nach Ab1auf des Vertrages g,emäß 
Ziffer 11 zu erfüllen sind lind dabei als Bestandteil dieses Vertrage,:.i geUen. 

4.20 KMW verpflichtet sich, behördliche Auflag;en dle Alltage betreffend einzuhalten. 

5, Leistungseiins-c~mnkiuing 1 Befreiung von dalll' 1Leistungspflicht 

5.1 Insbesondere durch ,echtlloh vorgeschrieb-ene Prufungen (Kalibrierung) sowie 
Probestarts 1.md ·fahrten, durcii Wartung, Instandsetzung sowie Revlsionen, 
durch unte ~ahrige planbare Ku~sfil1sla11de. durch nicht absehbare oder außer-
g:ewöhnHche Scliäden1 Nachrüstungen oder Erneuerungen der Anlage, durch 

gesetzUche o-0er behörd liehe Auflagen und Verbote, durch Verzögerungen bei 

der Bes oder Wrtldarbesohaffung der Hitfs- und Zusatzstoffe etc. kann es iu 
vorübergehenden +Belrlebse,nschränkungen der Anlage kommen. In diesen Fäl-
fen isl KMW von der Pflicht zur Durchführung der Efnsatzanforderung gemäß 
Ziffer 4.1 ent&prechend dem Umfang der :Belirlebsemschränkwog befreit. Zur 
Klarsteltung1 fst fes.tgeh,alten1 dass KMW verpf11chlet 1st, solche Bemiebsein-
sch ränku n_gen aur das ~,r zumutbare und geri ngslmög liehe Maß :zu be schrän-
ken. 

5.2 Emsätz·e der Anlage unterliegen dem Rl:54ko von Startversagern, von störungs-
bedingten Teil\lleffügbarkwten oder eines vollsländlgen Ausfafls und tängerfris-
lig,ertechnischer Nlchtverfügbarked. In diesen Fällen isl KMW bis :zur Behebung 
der vorgenannten Störung von der Pflicht zur Durchführung der Elnsatz.anfor„ 
darung gemäß Ziffer 4.1 befreit 

5.3 Der Netzzugang beim Anschlussnetzbelreiber 1st durch 
KMW rar alle am sei ben Standort in das Anschius.snerz einspeisenden M la~ 
genlKrartwerke ali.lci"I für den Fall einijrgleich~eitigen Einspefsung der Jeweiligen 
maximalen ErnspeiseJeJslung grundsätzlich s1chenuste1Jen. Im 110-kV-Netz 
können temporäre Transitbesc-hrän'kungen entstehen, de einen rreren Eins.atz 
der Anlage nichC mehr zulassen. SOweil: e;n Behieb der Anlage in die,sem Fall 
aufgrund ,entsprechender VorscluUten unzulässig oder tatsachlich unmöglich 
is.t, 1st KMW f(ir den Zei-ITT11,1m der Belriebc-seins~hränkung von der PO.eilt :zur 
Durchführung der Elnsatzanrord erung nach Ziffer 4. 1 befreit. 
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5 .4 lsl -ein Vertragspartner aufgrund h6herer GewaH daran geh iodert, seme vertrag-

lichen VetpflJchltO-.gen ganz oder 1eih.veiset zu erfüllen, rst er VOil diesen Vera 

ptuch,tungen befrei1, soweil und solange die Fehler und Störungen nicht behow 

ben sind Höhere GewaU meim ein urtbeek1flussbares nicht abwendbares Er-
eagnls oder einen Umstand, lnföfgedessen ein Vertragspartner solne Verpflich-
tungen aus d lesem Vertrag nfcht erfüllen kann, 2:. B. wegen Krieg; Streik. Aus-

sperrung, Naturl<atastropnen. Blitzsehtag. Dem von der höheren Gewalt be-

troffenen Vertragspartner entsteht in die-sem Fall im Hinblick auf die rnicht er-

lbrac'hten oder nlc:hl abgenommenen Leistungeo, Lieferungen oder Abnahmen 

ketne Varpfltohtung. Schadensersatz :zu1 leisten. Der von höherer Gewalt be-

troffene Vertragspartner hat alle wirtscllaftlich zumutbarer, Maßnahmen zur 
WlederhemteUung der normafen Durchführung· dieser Vereinbarung •nnerhaJb 

der kürzest Ihm möglichen Frist zu ergreffen. 

5.5 Bai vorhersehbaren Verlügba'fiteits- oder sonstigen Efnschränkung;en der An-

fage nach Maßgabe von Ziffer 5.1 bis 5.4 wird ,KMW Amprlon unmittelbar nach 

Bekanntwerden über derien Umfang und vor:ausstchUicher Dauer benachrichU.. 

gen und N ichCbeanspruchbarkelten gemäß Anhang 4, Ziffer 2.11 me1de·n. Unmit-

lel bar vor Eintritt der N1chtbeanspruchbark,eU wird sertens Amprion ei:ne zusätz-
nche telefon 1sche Information durch KMW über den voraussJchtflc:hen Zellraum 

der Nichtbeanspruchbarkeit an die in Anhang 4, Anlage 1, Ziffer 1.4 a-ufgefuhr1e 

Telefonnummer (Koord[nalion Netzführung und Systemeinsatz} erwartet b.zw+c 

a r'bele n, Außerdem wird KMW, soweit &lnschJäglg, nach Ziffer 3.2, 3. 9 0der 3 .12 

weuer verl'ahren und auf Anforderung von Amprion eina entsprechende Doku-

me ntalilon nachrelchen 

5.6 J139lich@' nfcill vorhm-sehbare, VerfOgbarkeils- oder sonstige Einsci,rankungen 

der Anlage werden lnkrusive des voraussic.hUichen Zeitraums de-r Lelstungsa.in-

sch ränkung unmittelbar nach Bekannt\•t'eroen durch KMW unverztlglfdh per Te-

lefon .an die 1n Anhang 4, Anlage 1 aufgeführte Telefonnummer gemeldet (Ziffer 

1 .4 Koord I nabo n Netzführung und Systeme nsa12.) Gleiches gilt fur die a nschl~e-

ßenden Wlederverfüg'barke-iten der Antage. Zusälzlict, wird KMW d:ie 1-nforma-

lion per E9 Mail an die In Anhang 4. Anlage 1. Zlffer 1.4. 2.3. 2.5 und 3 aufge-

___________ ( 
1-
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führten E-Mail Adressen senden. Des Weiteren müssen Niohtbe-anspruchbar-
kelteri und angepasste Einsatzp1anungsdalen gemäß Anhang 4, Ziffer 2-1 ,g(? 
meldet werder, .. 

6. Kostenerstattung und Rechnungslegung 

Erhaltungsau sfag en 

'6.1 Amption erstattet KMW die nachgewiesenen Kosten ziu den In Ziffer 2 genan:n-
ten &haltung.smaßnahrnen nach§ 13b Abs 5 sa·tz , 1 EnWG gemäß§ 13c 
Abs. 3 Sal2: 1 Nr. 1 EnWG i.V_m. § 10 NelzResV. Weiler,e Einzefhe~ten sind dem 

Anhang 3 zu erilnehmen. 

ße:triebsbereltschafts:,a us-la gen 

a} (Wieder-) Hersteltung der BetrlebsbereUschelt 

'6.2 Am ptio n erstattet KMW dlle nachgewlese nen Kosten zur erslmallgen Hersla 1-
lung d,er Betriebsberettschaft gemäß § 13c Abs 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG, Abs. 1 

Salz 1 Nr. 1 und Satz.2 EnW'l3 LV.m. § 10 NelzR~V Dra Höhe der zu litr&tat-
te nden Kosten sowie wettere EJnze,hell'en sind dem Anhe ng 3 zu entneh rnen, 

6.3 Q[e nachg,ewiesene11 t<os!en für die ggf. erfardertrche WiederhersteUuf\g der Be-
lriehsbereltscllafl nach .Ziffer 3.2 werden gema ß § 13 c Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 
Abs 1 S. , Nr.1 lll. a EnWG i V.m. § 10 NetzResV durch Amprion erstanet Die 
Kosten der KMW werden nach Abschloss e-inz:eh1er Maßnahmen und Vorliegen 
sämtlicher Rechnungen bis zum 10. Werktag des Folgamanats Amprion In 
!Rechnung gestellt Teilabrechnungen sind möglich, sobard mi:ndestens 70 % 

der erwarteten Kosten eJner Maßns1hme KMW tn RechnuPlg gestelU wurden. Im 
Einve-meh men zwlsche n deo Vertrag spe rtnern kann vor, der vorg.enannten 
Schwelle. abgewf<:hen werden 

b) Vorhai tu ng der Belri ebsbereit~.chah. 

8.4 Für die VorhaUung der BetriebsbereU.schaft der Antag;e zehrt Ampmm an KMW 
diB notwendigen Kosten ge maß § 13 c Abs-. 3 Sab. 1 Nr. 2, Ab6, 1 S. 1 Nr. 1 IU, b 

----------' 
Netzreserve AMPRJON-KMW I 
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EnWG f.V.m. § 10 Net:ResV. Die Höhe der Be'trtebsbereltschaftsau~Jagen so-
wie weitere Einzelheiten hin,sichtlich der Erstattung dieser Kosten sind In An-
hang 3 festgelegt. 

6.5 Bts zur Klarung der KGsten zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft ln Abstirl'F 
mung mit der BNelzA können sich ,KMW und Amprion auf Abschtagsi,ahlungen 

e1nigen. ln diesem Fa1' erfolgt nach Vorliegen der l<oste-nprüfung durch diEt 
BNe1zA emne Nachverrechnung, in der el\ya:lge Übe,r-lUnterzahlungen, bet-

spielswe6se aus den Abweichungen zwlschen Abschlägen und den tatsächlich 
anzurechnenden Kosten. ausgeglichen werden. 

6.6 Die Beitriebsbereitschaksa uslagen \Nel'den Jewejts Ibis 2um 1 o. Werkrag des Fol-
g;e monats ror den vorangegang;e:nen Monat Amprfion In Rechnung gestellt oder 
pi•rr Gutschriftverfahren dufC'.h Amprion vergütet. 

Erzeugungs.au st:agen 

6.7 Kosten rür Einsälz.e def Anlage gemäß Ziffer 4 werden von Amprlon gemäß 

§ 13c Abs. 3 Nr. 3 EnWG i.V.m. § 1 O Nerz,ResV und§ 6 Abs. 3 Nr. 1 NetzResV 

ers1a1tel. Wellere E lnzelhelt,en dazu Y.->erden tn Anhang 3 gereg;en. 

6.8 Die Ausgleichsenergiekosten. die im BIJanzkreis der KMW durch bzw rnr Eins-
alze der Antage anfallen, W!a'rden KMW von Ampria n auf lstkoslenbasis erstat-
tet. Erlöse aus Ausgleichsenerg le werden an Amprten weilergerelcht 

6.9 Die anfaltenden Kosten gemäß Ziffer 6.7 und 6.8 werden m Gutschrtffverfahmn 
von Amprion erstattet Anhand des. aktueflen Pra1sblattes (Anhang 3 - Anfag;e 
Preisblatt) zahlt Amprfon an KMW elnen morunllchen Abschlag für einsatzab-
hängtge Ko,sten. Am plio n erstaltec den jeweflig en Betrag nach ell'forglem Leis-
tungsabrw der Anlage als Gutsct'lrift bis tum 15. Werktag des Folgemonacs. 
Nach Abs.c:htuss e.lne:s Kalenderj,ahTes erf"Clg:t eine Abschrussre-chnung der e~n-
salzabhingig~n Kosten durch Amprion, Hienür erbringt KMW bis Zl.JITT 30. April 
des Fotgejahres dte notwendigen Nachweise. Bei der Abschlussredlnung der 
einsatzabhänyigen Kosten werden bereils erfo'9t,e Zahlu09en sowle angefat-
len-e Ausglelchsenergmkosten bzw. -erlös.,e der ,Anlage berucksichtrgl. Mit der 
Abschlussrechnung werden unter Beachlung der geteisteten monatJjchen Ab-

sohlags:zahlungen zu viel bzw, iu wenig geza1hHe Belrage als Gutschrift bzw, f 
-----------' Newer~ A.MPRAO'.N -KMW /.,•~ 
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R~hnung ~n KMW ausgegl1che-n. Nachw~se, dje derKMW zum Abre-chnungs-
2eitp1,mld noch nrcht vorliegen, kön neo nachgereicht werd'tm. Amprion erstattet 
der KMW die entsprechenden Beträge nach Prfifung. 

Qesxutunifätskos:teo 
'6.10 Ampri.on erstattet KMW qppo rtun ilätskoslen gemäß § 13c Abs. 3 Nr. 4 EnWG 

1. V. m. § 1 O NetzResV in Form ,einer :angemessenen Verzinsung, wenn und so-
weit efne vt1r1ängerte Kapnatbiodung in Form von Grundstücken und weilerver-
wertbaren technischen Anlagen oder Anlaganteilen auf Grund der Verpflichtung 
zur Nelzreserve besteht. Weitere IEinz.elheUen dazu werden in Anh_ang 3 gere-
gelt. 

Arlkl ltqer Wartfil':81:brauiJ! 

6.11 Amprton et"stattel KMW den anleUjgen Werteverbrauch der lechnischen Anlage 
oder der AinlagenteJle g,emaß § , 3c: Abs, 3 Satz 3 EnWG IV. m. § 10 NetzResV, 
wann und soweit dte Anlage Ln der Net2:r,eserve tatsachltoh eingesetzt wird. Dre 

Höhe des Z.lJ erstattenden antei(lge-n Werteverbrauchs .sowie weitere e,n:zelhe,-.. 

ten sind dem Anhang 3 zu e:ntnehrnen. Amprion V•e rgütet KMW den anfallenden 
anteiligen Werteverbrauch jewe-ils zum 15. Werktag des Folgemooats für den 
vorar1gegangenen Monat per Gu.lschrtffverrfattren. 

Al!gemeine Abr~bnung'!mpdalltätea 

6.12 Rechnungen aIn Amplion sind unter den Anrorderungen elnes entsprechenden 
Nachwe[-ses i.S.d. Zlff'er 6.13 an den :zentralen Rechnurmselngang de-r Amplion 
2:u stellen. 

Amprion GmbH 

Robert.-Schuman Straße 7 
44263 Dmtmund 

6, 13 So~rn die Rege1ungeo der Ziffern 6. 1 bis 6.9 keine ge,sornderte-n Nachweis~ 
pfüohten vorsehen, genügl als Nachweis dfe Vorlage einer durch einen Dritten 

an f<MW g.e:stemen Rechnung bzw. deranderwertige Nachweis entsprechender 

Kosten. Fur eigens von KMW erbracnt,e Lelstungen genügen als Nachweis in-
te me Verrechnungsbelege. Sofern Amprfon eifl berechtigtes Interesse an Nach-
wefifan In elner ander@n Fon11 oder einem anderen Umfang hat wird KMW/'/ 

Netzre$erve AM PRION-KMW • 
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9. Wirts eh aftsklausel 

9.1 Wenn die teehn,schen. Wlrtsdhaftlithen Oder rechl.Hchen Voraussetzungen, un-

ter denen -cHe Vel!1ragsbe-strmmungen vereinban wordell"a sind. eJn.e, wesentlich-e 
Änderung erfahren und infotge dessen einem Vertragspartner die Beibehaltung 

der VertragsbesUrnnnungen nicht mehr zugemutet werden kann, weil cfüi auf ei-
nen rgerechten Ausg,leLCh der beide rseftigen wirlschafllichen lnteres_sen abzie-
lenden Absichten der Vertragspartem nicht mehr erfülrt werden, so kann dieser 
Vertragspartner beanspruchen, da$s d1e Vertragsba-stimmungen ln Abstim-

mung mit der BNetzA den geänderten Verhättnrssen ents,preohend angepasst 
werden. 

9.2 Kommt eine Elrngung über di€! Anpassung1 derVertragsbestimmtmgen nicht bin-

nen sechs Monalen LU:stande. so kann jeder Vertiragspartn,er den Rechtsweg 
beschreiten. Der Anspru-0h auf die neuen Vertragsbntimmungen besteht von 
dem Zeitpunkt an, ao d-ern der fordernde Ve-rtragsi,artner erslmalig unter Beru-
fung auf dle geänderten Verhältnlsse von den, anderen Vertragspartner die 
neuen Vertragsbestimmunge.n ge(ordert hat. 

10. Geiic btsstand 

Für Rechtsslre~Hgkef1:an aus und ,m Zusammenhang mit diesem Venrag vereln~ 
baren die Vertr,ag$partner als auss.chließtichen Gerichlss!and Dortmund. Es gm 

das Recht de-r Bund-esrepubllk Deutschland. 

11. Vertragsdauer und --beend igu ng 

11 .1 D~r Vertrag trttt zum 01. Mai 20:24, 00:00 Uhr, tn Kraft Der Vertrag hat eine 

Lautte:Jl bls zum J1 . März 2031. 24:00 Uhr. 

11 .2 KMW rst gemäß § 1 Jc Abs. 4 EnWG i. V. m § 5 Abs. 2 Nr. 2 NetzResV verpflich-

tet. die An1a,ge nach Abfauf des Vertrages bis Ztir endgültigen Slilllegung nicht 
m-ehr an den Strommärkten einzusetzen. 

Wird die A,nlage endg ühig s1il lge-legt. so ist der R0:stwert der 1nves(1ve n Vortene 
be1 w,ederverwertba,ren An!agentellen. die KMW tm Rahmen der EmaHungs.-
auslagen und der Betriebsbereitschaftsaus1agen Im Netzreserveze-itraum naoh 

§ 13c Abs. 1 und 3 EnWG erhatten hal. 1.1nveiZUlich naöh dem Aussche1dran aus 
----------------------------- I 
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der Netzreserve zu erstatten. Maßgeblich rst der Restwert zu dem Zeltpunkt, ab 
dem ctre Anlage nicht mehr als Netzrttserve vorgehalten wird Bei der Frage. ob 
es sich um ein wlederverwertbares Anlagenteil hand,ell, werden sich die Ver-
'tragspartner im Vorfefd abstimmen. 

1'1.3 Soweit aus Maßnahmen, die nach§ 13cAbs. 1 und 3 EnWG i.V.m. dem Netz-
reservevertrag vergütet wurden, Anschaffungs-- oder Herstellungskoste11 neu 
entstanden sind. slnd die bflanzbuehhalte-rischen Restwerte und Nueziung:Sdau-
em maßgeblich für die Ermmlung der zu erstattenden Restwe,1e in,vestlver Vor-
teife. Die Werte sonstiger invesüver Vmtetle smd unverzüglich - ggf. unter Her-
anziehung eines unal>hänglgen Guta:ohlers - zu bestimmen und zu erstatten 
Für die Bestimmung der Restwena dieser sonstigen lnv.estlven Von.eile werden 
die Vertragspartnerdia Nulz1mgsdaul!lm vometimlich nach der AfA•Tabel1e riet,.. 
ten. Sofern die AfA-Tabelle keine adäquate Vorgabe enlhäll , st[mmten d,e ver, 
tragsp-ar1ner eine angemessene Nub:ungsdauer ab 

11.4 Bel der Auslegung der Regelungen 2ur Rückerslaltung des Restwerts investiver 
Vorteile sind die Inhalte des H,nwelspaplers der Beschlusskamrner 8 ,(An-
hang 9} zu Grunde zu lagen. 

12. Teilunwl rksamkeiti 'V,e rtrags lücke n, Ve liragsausleg III ng 

Sollten einzelne BesUmmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführ~ 
bar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 
blelbt davon die Wirksamke~ des Vertrages Im Übrigen unberührt Ao dre: St,eillei 
der umvirl<samen oder undurchführbaren BesUmmung soll d ejenlge wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der ZtelsetzUOfh welche 
die Vertrag,sp-anner mit der unwirksamen bzw. undurc:hführbareJil Bestlrnmung 
verfolgt haoon. am nächsten kommen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
enl:sprechend für den Fall. dass s-tch der Vertrag als lfü:kanhaft erweist 

13. Ve rtrag,sausfenig ung 

Die&er Vertrag über den EinsalZ und dJe Vergutung der zur endgülligen Sfillta-
g ung ang.ezeigten Anlage wird doppelt aLJst)efe rtlgt jeder Vetttag ~partner elfhäll 
elne Ausfertigung. D1e Ve rtragspartrnsr stellen der BNetzA unverzüglich eine ______ ____ f 
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Anhang 1: Maßnahmsr'l zur H'ersteilung der Betriebsbereitschaft 

, Ziffer 3 .1 des Ver1rag es: Herstellung der Belriebsbereitschaft 

Oie Dampfturbine: von K1-aftwerk 2 {nachfo1gend Anlage _genannt) 11st mi• lrtkraftfreten des 
Ve-rtrages iurn 1 Mtu .2024 betriebsbereit Die Pflicht der KMW z~ Hersle' lung det Be-
llliebsbe~almettaft dSII' Antag.e, gemäß Ziffer 3.1 des Vertrages Jst umgaset~L 

zur (~edet-) Herstellung der Belr1el>sberans~ft der Anlage sind folg.ende we,sentJtche 
Sc.hrille notwendig. 

Pc>~ .fmißn bmco nnitrkun:: 

1 Rcvis;ior.~m1:1flr,3~m)cn .:?024 
., 

1. Rc<vismm,miilln.ilim eu 2015 - 2-0l l . .,, 
"') l8ne detaifüerie Aufstellung der Rev1slon-smaßnahmen rur .2024 lln(fe,t 

'!liich rn der AnCage 1 z:u diesem Anhang. Die darin aufgeführten Ma'ß• 
mihmef'I zur (Wieder-) Hers-te-llung der Betriieb&bereilscllaf1 wefden 
durch l<MW vorauss c:htllc:h im 2eitria um des zwel1en und driutm 
Quartalis 2024 durctigefüM und wurden mit Schreiben vom 21, Feb-
ruar 2024 durch Ampoon frei gegeben 

~ ~l l8ne detaillierte Aufstellung der ReY1s[onsmaßnahmen rür die Jahre 
2025 bis 2031 eridgl anatog In den Jewe lrgen Janren der Ftevisi011 

DLe Eirizelrnal5mihmen im Rahmen der dUTchzuführenaeti Revisionen während der Ver-
tragslau~II haben vorauss,chUlch keinen anvestlven VarteU, da Wfeder verwe.r1bere An-
lagenleMe Im Rahmen der Erh:eUungsauslagen und de,r BelnebsbereJtschaftsau.slegen 
riach Abtaur der Caue.r der Ausweisung als syGtemreJavanta Anlage ll'!Lohl ~rtlegeo. 

lnwieweU rnvestwe Vorteilerle nach Ablauf der D.-,uer dar AusweislJl"'lg als systemrele--
vanle An1age zu srstattoo s nd, rlchtet s eh nach den allgemeinen VorgBben des§ 13c 
Aibs. 4 EnWG,. 

-N-e1zr_ es_en,p __ Am_ p_ri-o-n--K-M-iW------------------------f 
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Kosten, die unter anderem dfJm Le-istungs.prttis. zuwordflen eir'td: 

• Roh-. Hi lJs- uiid Belriebs-sloffe. soweil für die VorhaJcung der Betriebsbeirielt-schaß n01-
wendig 

• Tnnkwassef (Samtär- und Noteinspeisung) und Sallilarabwas.ser 

• He~kosfen 

• Au.fwfl:n.dungan für irue:rne lns.tandhaltung, und extern bezogene lnstaoohar~ungsdlensl-
leistung :so'.veit diese nictd in den Revislonsmaßna:hmen enthalten s,ind 

• Ersatzteile soweil vorhand~n 
• Teert11u.;ohes Verhrauchsmatenal 

• Verwaltungs~ und Am1ncfdung:skoslen 

• P·ersooafaufwand 
• Haftpflichtverak:herurtg 

Maßgebltah sind die a,r;erkannt8"n Kos.ten des Erhebungsbogens [EHB) dllr BNetzA. 

o -eser Anhang 3 wJrdl a ntJemehmffch z.wisehen den Verttags,part.nem ergänzt und ausge-
tauscht, wem, das Kostenniveau durcti die BN'etzA neu f0s1'9elegt \.\I\Jrde. 

3 E rzeug un_gsauslooen 

E,17.e1.191.mgseueSagen gemäß Ziffer 6 7 und 6 .8 des Vertrages mr Elngä~e. für den Prcbebe--
lrieb. Me:ss•. Kalibriaru~s- und Ausb1ldungsfahr1en de, Anlagen und weitere elnsatzabhän-
gige ~osten sowle Abgahffl werden durch An-l'J)rtC1n ari KMW über m011aUJche Sammelab-
schfags:zahlttnge-n (auf Basis von duro'h KMW geme1deleneo Abschlagsworten) mr1 ll:alender-
jäl'lr1icher Absehlus.srecimun.g: (aur Basi,s wn durd, KMW belegten lst...t(o:sten) im Gutschrift• 
verfahren ,erstalCet Etwaige der AmpJion- :rustehende Eoooo ,■;erdan durch KMW noch Ertiatt 
im Rahmon der nächslmÖS)fü;hen monatlichen Rechnungsstellung wertergernlchl . 

Zur absch!äglgen Abrechnung der e1ns.at2abhär,glgen Kosteri istelll KMW Ampnon für den Fal-
gemcinst fünf We.-k18,Se vor Begjnn des FolgemoMts e,n Preisblatt :zur V nugung_ O-a:s P.-e~-
blatt (Anlage 'Preisbla1r}wlrd ZWisthen den Verttags.p.artoern abgestimmt. Bis zum s. Werktag 
des auf einen Abruf falgencl&n Kalendermonaras kann KMW Amprion ein 
aktuali'S~rteti Preisblalt ZtJr Verfügung s~eUen. 085 Prersbratt beinhalh:14 eine A.bschäb':ung a1-
ler eiooatzabhängagen Kostcin und isl zu :senden en· 
hsl@amprion.ne-t und COflSe5bOn-managemenf-seHrement@amprion.ne1. 

Die rm Pretsblatt üoorm ll!ietten Absd'tlagswerte slr1tl auF Anrorderung dun;h Amp-rion von 
KMW aufzusclilüsseln KMW bestäligt rnft Schra1bon vo,n 21 .04.2021, dass etwjge 1m Rah-
men d8f Erztiugungsau-stagen zu vergütende Kosten nicht bereits VergfJrungsbestandtell dar 
Bel11ebsberef1schalltsau•gen gemäß Ziffer 2b) sind. 

D.ta Abschlagsw-et1e. diae tur 8eruct1110 ng tle~ monafüchen Abschläge dienen, beinhalto:n die 
folgenden Kosten~ 

• Erdgas 

Der Erdga:s,verbrauch des.KMW-Slandorts wcrd üoor die offlz,ollen Messstellen des Netz-
betreibers edasru Der Gasverbraui;:.h dar AnJa:ge wird durcll KMW-eigene Messungen 
ermillell. 

-----------,t Netzreseve Amprion- ii:MW 
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Im Rahmen det Netznutzungsabwicklung für die Anlage wrrd KMW die Bu-chung der 
~iskapez.U;U In Höhe von 61 O MWhlh t>elm vo.rgelagarten Netzbetreiber Jm Vorfeld rnil 
Ampnon absllmmen_ 

Die Erdgasbeschalfüng erfolst durch KMW, Alfe m1l der Gastieferung für dl,I} Anlage an• 
rallend'an Kos.ten (Gasl ferung, Netznu~ung, Steuern, Abgaben, Gas-eijan,k,eisge-
bühren. etc..) werden aur,ch KMW in Rechnung gestellt. 

„ A_n.f &llrl<os.ten der Anlege 

• Emissionsrechte C02-Zerüfika:te 
■ Roh~, l·tnfs,- und Betr,ebs-sloffe, die. fur d@:n Elfl~atz der Anlage no1v,,endig s,,nd. 

,., Kühlwasser 
■, Kosten für Ausg1efchse11ergie 

Die erzeugten Slrammengeri ~rden durc-, KMW an Ampnon übergeben. Alle mit dieser 
s-trom11efe-rung anfallenoon ~sten (Steuern, Abgaben. Bllanzkrn~s_gebühren, AusgleJch-
~energia, etc.) werden durch KMW rn Rechnung gestellt. Erlöse aus Ausg_feichsenergie 
werden en Amprlqn 'W'eJ,ergereicht. 

• Koslen für d1e Vorwärmung der Alltage 
Kosten dae a1Jf9ru11d von Maßnahmen gemaß Ziffer '1.8 (Warmphase) des Vertrages 
KMW entsH~'hen ~e Kosle11 für die Vorwirmung des Kessels ram,n nu:r an, w.enn 
Ampr,ion KMW zur Vof\\l'ärrmmg des 1<esse15 beauHragl hal 

4 Op.portun1tälskoslen 

Ampnon erstatte& KMW auf Grund derVarpfüchtung zur NeweseNe anfalremJ'e Opportumtäts-
ko-sum KMW wlrd Amprlon hi0rzu Qlnen geei91"8ten Nachweis z.ur Verffigun.g s-1e11en, der ctle 
l<oslen fOr ehe verlängerte Kapltalblndung In Form von Grundstücken und veitervcrw-ertbaren 
lec:hnischen Antagen oder Aolagen•ellen belegt. 

Zu berückslchll.Qen •st dabei des ,.Hinweispepier der Beschluss ammer a bez{Jglu::h ds.m Um-
gang: mit den Op,port-u11itäbk.Osten 11ach §, 13c Abs 3 S 1 Nr 4 Eo WG"' 'fleb;5l der Arltage 1 
.Ermittlung der Opport.uni•ac_skostecn n,a;c:h § 1 Je Abs 3 s 1 INr 4 EriVVG an Ihrer aktue!lsten 
Fassung 

5_ Anteillger Werteverbmuoh gemäß Ziffer 6.11 des Verttages 

K MW und Ampllicn sind s•ch ~nrg, das-5 e n antei~ger WerteverbraU<:h gemäß 
§ 13c Mr.s.1 Satt 1 N _ 3 E.nWG aufgrund' des Alten; da-r Anlage nicht besieht 

6- Strom Eigenbedarf 

Ampnon ersurlt.et KMW den für die Anlage zm:uordneaen Sirom•Bgenbedarf {Gebäude, sons-
üge Eirmchlungen, Einsatz dflr Anl09e inkl Netznuu-ullQ, Steuern, Abgaben, Bilanzkreisge-
b ren~ DL Kosten mr den Strorn-Eigen.'Mdarf werden durch KMW an Amprion in Red\nung 
gealeDt. 

_________ ;: 
etz.resE!fVi!' Ampnon- KMW f' . 
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Anhang 4: E~nsatzanforderung 

1 Allgemeine Anforderungen 

Die 6in&a~nfordenmgt d'er Anlage erlolgl durch Amprion ,.,nter ßeachtullQ von Ziffer 2 die-

ses Anhe11gis. 

KMW ls! verpflichtet. die Anlagen 24 Stunden eri 7 Tagen de-r Woche verfügl>ar zu hallen, 
ausgenommei. fvr' Fal!e. die in Zrffet 5 d~s Vertrages geregelt werden 

AmprJOn ,s1 berecl'ltigl. der KMW EirisalZa ororderungen nadh Maßgabe von Ziffer 4. t des 

Verllages zu ettelten. D.e Eln~tz;anforderung unir.as'5l tnsbes.ondere die Anfahrt der Anlage 

M" Einspeisung und 6rhöhung tler Elnspe~ung bis zu, jewe ls ma:dmaten, teclimech mög1f-

chen e nspEusuns unter Berückstchllgung de, leohnischen R~ndbedlng1,J1'!,flien 9ernaß All-

hang :2 das Vertrages 

Uegt e[ne 811,salza nforderu_ng dBr Amprion a uße-rhalb dar veroinbarte n techntschen Randbe-

i:lingungen, weis\ kMW Amprion darauf hin. Amprfon wird In cfgsem Fa11 dLB E:lnsetzanro,de-

rung en.'l.sprectiend anpassen. 

Bne Einsatzanforderung kann von Ampncn mil angemessener Vor1aufze1I (ald.uelle Vle,1elr 
stunde plus 30 MinuLenJ angepasst werden. Fn dresem fall erteilt Amprian eine neue ETnsalZ-

anrorderung l.ffid sa111det einen aktualtS"erter, Einsatzfahrplan 10 e EiooaCz.anford~ng lind 

der aktual~lerte Elns,atzfahrplan s,1nd v-erbtndflch. 

Ungeplante NLch1veoogbar1<.a1le.n odar aus sonstigen rtcdmlschen oder rechth.-chen Oründet1 

erf orderlid,e Le sluntisändcrungen oclm Abf ahrton wird KMW schnal stlnögUch gemäß Zif-

rer 5.6 des Vertrages an Ampnon mekten und wenn ootweoo1g eine ertoroerfiooe Arlpa~-
sung oder Bae-J'ldigung der Eln~p:ets1.m9 mllie l!ert_ E•ne ungepf.ante Nlch!verfügbarkeU 1n di&-

sem Sinn S:I betsple-1!1.w sedat A1.1sfa11 od'e-r Tefüm~IJ einer Anlage odet raine Lelslungs-
etnschranlu.Jng ge:mäß Zal'fer 5 des Ve-l"llages. Ampnon ,;.•,rd In diesem Fall dee E1t'l:Sal%anrot-
den.ing ontspmche_nd anpas!ien_ 

2 Mitte Hun-gs- und I Afonnatia:nspfllchten 

K MW und Amprio111 ,aus dien nac:nf olgeride lnformatt01'ler, avs. Bei Ar,denmgen werden 

diese schnellelmög1ich dem a n<teren V~Fl.fag~panne, mllge.te,11 

KMW •$,! ve'1)föch,e•. eine s1..a l\dlg efi'ieicnbare Ansprech$te1le ftlr den. Abruf vorzutlalten. d 
-----/4 N9tzrn&.o:rvo Ampl'IOO-tC.MW 

r · 
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Die ~onl,akldal@.n von Amprlon bzw KMW sind die-sem Anhang ah; .A.nla,gfl. 1 btw, 2 bei,g,fl'• 

@gl 

2.1 Stammdaten, Bns.atzfahrpläne und Nlctilbeanspruchbal"kelten der Anlage 

Die, SCammda!en, Einsatzplanungsdaten und Nichtbeanspruc:hbarke•1!en der Antag.e werden 

AmpriOn gemäß der ~estleQl.fl19 der Bundesnetzagentur vom 20., 2.2018 (Aktenzei-

chen BKo-18-122) sOW'le genuiß de Umselzu119 der guldetlne oo iyslem oVe!8hon (SO 
GI... Verordnung (EU) 2017 J 1485 de1 Kommission vom 02. Avgusi 20 H, Artikel 40 Absatz 7, 

zur Verfügung gesmtll Hierzu haben die. Übenragungsnelzbetrefüer (IUNB) SO GL-lmple-

mentierungsvorschrtften aur der lntemecseite www.netzt, nspal'em:.do veröffenfJicht. 

Dce Meldungen sind für d1e Dampfturmoo von Krafb.verk 2 getrennt v.ori der Gaslurblne des 

Kraftwerk 2 und/oder anderen Kraftwerken der KMW vorzunehmen. 

2.2 Anforderung der Wirkleistungsschelben 

Seit der Produktrvria!\me des E,nsatzanf orden.mgsprczHSes „Harmonisierter AkW1eruog-s-

p.rozess· (HAP, vg1. https/(www. netztran~f!!r!!nz .d EtldftltelS ... it§temdisins~ 

genJBetneb sf%C3%BChr unglRed 1spatchfHarmo n 1s erter-Akl1v1erungsproze ssl erfolgt 

die Anfordenmg derWirkleistungsschefben nach dem HkO.P. 

Die letefonische Eins.at?:anforderung nach folgendem Vorgehen gllt ars Rrn::k.f'a1top:Uon· 

Vor der E,n~tzanfordeßlng erfolgl eine Lelefonische Abstimmung zwischen Ampricn 

und KMW. Dre Bnsatzanfc derung durch die Hauptsohallteitung oder durch die Be--
lrieb:sprarmrtg ( OPL} der Amprion erftilg1 telefonisch btnderid und wud im Nachgang 

an das Energ ed1spatchlng der KMW efoktro11i5dh per E-Mall gemäß Anforderungst'Ofe 

mular (Anlage 3) beetä,igt 

Aus dem Fa nrplar, m•t Leis~ungs.werte,i Im V.ertelslundanra-ster gehen B-eg ,nn. l&,d'e 
und der zeillfche Ver,Jauf der Wirklef.srungsanp,ass.tmg hervor. 

2.3 Anforderung von BHndle1s!ung 

Eme Brindleislungseiospe~ung im Rahmen des te-chncsch Möglictlen (fe.t Mtage kann durch 

dlti Haupte<.hultlei tung (t-flSL) der Ampm:rn direk, b-e:1 de Ktilftwerkiwart~ der KMW a119efor-

deJ1 werden Amprion :st1mml sich ~ I dlesbezilg.llchen Einsätzen de n 110-kVem,peiseri-

den Anlag~ mtt dem örtlccfien Netzbetreiber ab. 

_____ _ _ _ / 
Netziresar...a.AmjJrlo!H{MW , . 
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2 4 Da kurnentatiol"ll 

Dle zur Vertragserfül1ung Im Rahmen des lnformalions.au-slaus.ches zum Einsalz kommen-
den Kommunikationsverfahren und anzuwendenden Datenblätter bzw. FormuJare werden 
zwischen den Vertragspar1nem einvernehmlich abgestimmt 

2.5 OnUnedatenaustausch 

Die Wirk- &owie die BllmJleis1ullgse1napeisung und dle Schalterstelh,mg des. GeneralorleiS-
lJ.J11g:ss<:haltet$ werden In Echtzeit gemaß ~r Un1se1v.mg der 9uldellne 011 sysrem operalton 
(SO ·Gl-. Vei'Ofdnong (EU} 2017/1485 der Kommission vom 02. August 2017) Artikel 40 Ab-
s.atz. 7, zur Verfügung gestellt. Hfenu habe" dl8 Üb1:mra9uragsnettbetreibet' fÜNB) SO GL-
lmplomentl rungisvorsc-1-iriften auf der ln1emetseilte. www.nu;Czlran.sparqriz_da vetöffen111cht 

2.6 Anlagen 

An1age , : ,Konlaktste[len Am prion 
Anlage 2~ Koritaktsh~Uen KMW 
Anlag!::l 3: Aflf orderungsformular 

________ q 
Neureserve Ampr1Qfl•KMW {.,, r · 
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Anhang 7 
t ampr1on 
~ .. 

Anzeige einer Maßnahme zur (Wieder-) 
Herst,ellung der Betriebsbereitschaft 

nadh § 13c Abs 1 S 1 Nr~ 1 m. a EnWG 

Netzre-5.ervekraftwe=rk 
Prlama 

Block 

BNetzA Krafl:werksnr 

Ereignrs 

1 

E.-..lgoisdotailo 

□ Zusawnroonal,onen t1e9e-n bel 

Maßnahme 

D RevI~roo 

□ lmmlss.ansschutuec:htllche Prüfung 

D R.eparatur außergewöhnlicher Sohacfen 

Anzeige vom 

D Bildung emes. erfOJclerllchen Vorrat&s an Roh•, rlllf~- und Be'lllebsstoffen 

0 Ersatzbeschaffung 

□ Sonstige.; 

Zetvaum der geplanlen Mäßfiatime 

ForJTibläU Ahlagenbelrefbat": Kos!El'I'I zllr Hersl4l!lfu111Q (ler Berriebstierai'lsCl'Mifl 

-----
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Anhang 8 

• Bundesnctzaoontu~ 

Bc,sc hlusskammor 8 

V,!-nn1 .... ~r1 1 og 
l u1 Nt-Ll t· 

Hinweb für Übertragu-ngsne<~betriefbe,r aezüglich dem Um9aJ11g mit den Kosten der 
tferate111:mg aer &&triebsber,eit~c.hafl mu.h § 13c: Ab 5 , 1 S. 11 Nr. 1 llt. ei IEoWG 

DJo Bildung der Nolzr.eservc und der Einsatz von Eniugleerzeu~ ungsallfage-11 e'lfol_g• gemäß 

§ 1:3d ~- 3 S . 1 EnWG aur Gtundlage 1/0n Vectt~gen. Cl~ ln, AbS:1ammung mll def BuMl8S-

neti:agen1\lr llilll-h M~ßgabe der Besilmmun_gen der Nie1VeseNevarord1111..1ng (NettR.esV) Z.'1111· 

sehen dem Anl:agen'bel~be4 und dem O1>ertra9ungsnelzbelreatJer (UNB) ablusohliießen ~mcl 

(s1ene auch §§ 11 Abs. 2. !5 Abs. -1 NetzRes.V) In d1eseQ V11r1räge!'l 1st gemaß § 6 .A.b~. 2 S 1 

N.etzR.esv ,nsmisondere der Umfang ct~r Kosl@norstaltt.mg ror d[e NulzuniJ der Anlage- im 

Ratimell d'ar Netz,eserve f osu:ulegen. 

Im Rahrnen der Absl~rnrmmg von Ne1zresel"Ym'wagen beabstchtigL dle Blmdesnetzageniur 

su:;h lJfl1 tlf!r Ptüru.ng det Nac:h!ll{!isführung hlnsla,mlJch uer Koslen der Hl}rs.tel ung def Bea 

lneb~be-teltsch.i!1' aul Gruoo der teitWeis.e lkomr,te:ir:en lechnlschen und ~thch dtängonden 

Fmge:stelwngeni, e11lspirechend der, nachrQl9enderl 11-hnwel.sen tu verl\a!t~n, 

Bel ai:tn Belriobsbef ei•scha'F•seu.slagen tla•uiell es skh um die rilr tije H-efli•elf~.mg und die 
Vomalttmg der Bo•nobsbmellschafl notwendigen Au~gen Zu ares-4m ~f!tiler, ll.fm einl:!'fl dte 

e1mnaU_gan Kosten für d1e H{lrsteuung der Betriebsbeleitscbah ~Herat.e3lun_gskoslen) Ul'lcJ zum 

;;1nr;Je-re:m d ,e i<;o$<'1.en ro1 d a Jmtlaur enda B0m1thallu:ng der Alilag1m in dm N !.zfflS€PJC (Leis-

lurtgsvorhal~k:o.s.ten, ~hzugallen über ~IMn Lefmungsprets) Dios wird auel'I 1n der BcgrOn-

aun,g ;:ur Reservefcmftwerksverordrtung d11;>t,Jllich 

- 1-



Koste,n d~r H.erstellung der B-etrieb-sbeMltsc.haft 

zY (.feil Koslen der Herste-11ufl9 dei' BelooDSbereitscllaft n~ § 13c Aos 1 S. 1 Nr 1 l l a 
(bei Qiner a11gozej_gten endgOlt,gen Shllleg~ng t V.m Abs J S. ; Nt. 21) EnWG .zählen alfe 

Kos1ön. die eJnrnat,g ab d~rn 2at1purikl l'.t4lJ Systamrertiv~nzaui;w~sung, c,turcti d'atl LJ NB:- an-

rauen und. da~u dfenen, die Anlage In el11en Z.u~land ~= 9elriebSiberelC$cili!II Zl.l verse11Ze11 

Dazu ~hlen oe1s,:J1el3•.ve-15e die- Ko5ien erfbtderfictier 1mrn1:iosL<:1J\ssi;humechtliciiet Priufungen 
sowie die Kosten der Repar,gtur außergcw6hnHchel'" Sd1äclen (§ 13c Abs 1 S 1 Nr. 1 ril a 

Hs. 2 EI\WG). HtlrnCel lungs1<0S1on 1m S.n.ne, der Norm sln.d auch dki Kosl91l, wmcne fUJ no!-

v,e-Mlge Re,..rs10r\mi und w, B1td1.m9 e1nes ,erforderf1cilen Vorrates ~n Roh-. H1lfs- und Be-
[riebss.toffefl .anritl!en. 

lleI Anh1ge,nbe'lul1b,et kat111 nur die ErS1a4turig solcl'WH Ko&leri vetlan,g&rt dla thm ge-rad,a, 

aiufg nmd der VOIT!iiilhmg in der Nekre-s.erve efllätehen (§ 13e Ab$ 1 S. 2, Ab$. 3 S t Nr 2 

En\lVG ul\d §§-6 Abs. 1 S 2, 91 Ahs 2 S. 2 Nr 2 Netz~esV) ,AIJf Grund d~eses Urnst.andes 1sL 
er gehalten. ejn kosi.enoprlmierte Beschaffung der ooo.rderlich1m Loislung~n durc:nzumhrnn 
Nu1 Qff12tanto Bcschaffunw,kos,ct.n können durd-i Fcsllegu.ng dor ßund~netza9:e,.n,tJr zu t!J~ 

ner rre1Liv1ltlge:n Se:1ustverpP]licl11tu19 dt!r ÜINB als vieir:fal'l~nS.ft!gllba-rlB, l'.li!luerhafl nicht t>eeln-

nus.sbare Koa•tman,~ile n~ci1 § 13c: Abs. 5 EnWG ,t. V, m §, 11 Abs. 2 S. 4 Ulld § 32 Al:i~ l Nr 

4 i'l,Rf!'9V anerkannt werden 

Da~ntsprechM!d ohll&gl es dem Anr.agenbetrolner, a1warg m,rallendc ln~and'ha Lungsmaß• 

nehmen sowerl w-e moghch und z.umulbar, mt denn m den U!l!.tungs'ltOthaU'Blit,o-eL~n herück-

s.ahli9len Pe1500BI ZIJ bewerk61ie<Jl19e11 

wann ,e:1ne M.aßnal'lme rnllteJ:s Drltler und dem9nB.practiend dlB Kos111n für d,e Fr mtlooauf-
~rngung vom ÜNB 7U f!JSlälten s1n<1, hö119I von ae„ Utnstartclen (fer h1 E"z.elrall \!Otgs,,0111-

menen bzw. vorz\JnehrnericJen Mall"aJlme ab sorerr, Maßnahr et'l bt$11~r 0•111 ecgienem Per-
sonal durchgef10hri worden <sfild urull es SJCh um typisc:h~ ArhE11en des AlllagenIe,Iaus1ausr.lHi 

oder d1n Vcr-sch1c-ißbehelnmg handaU, w Hi rege~maWg keine Dr11tbfffi-1.1fcragur-.g erford.eil•c:h 
sm11 H1ngogm, wcmlo11 Rgvisionan regfflmaßit] vom Hmstaller durclhz.l.llühren sein, s.<Xlass 

die en1sprech:91'1den Kos1an aoc:h soparal zu emtaUon und sodann uucl1 refirn.mz~erbar ~incl 

i,11 o,, 1i:i d.n 1t ei-.ut ul9~~~ 'II/''~ 

'.lfl'"t .:11~..-J1 gP•n endgl.i!l1gell S!Jlnegung I V m § 11.- A~ 3 5 1 21 EnWG 



Diese saus dem G11,oosalz der Ausla_genersta1.tung (§§ 6 Abs 1 S 2, 9 Abs 2 S 2 Nr 2 

NetzResV) fotgende Kosienminim1erungsobliego-nlt8it de:s Anl·agenMtrelbers hat auel Kon-
sequenzef'l ro, olwrug,gi Ersattbies.chaffu~1 des Anlagerabetrelber~. En,.aJzartla9ente1le sitld 

:stets efftz1et111 orid s.oweiC wie mi:igt~h rtiel'tl mit Neuwerten wieootzubescharren. Angesichts 

der ·schwierigen Abgcen:mr\lijS- uncl Se,\\•attungslraaen für den ÜNB ~L der Nachweis der 

Notweilaig~e l und Wirt-schaft1ici1Ftei l der Maßnehmen z1.1r Herstellung der 6e1rlebsbEl'reil• 

:schafi. nach fofyoodem PnUunGsrnsler zu orbrlng,en (sog. -1..S1ufen-Mod.eH) 

St!.llfe 1 Erfordert1cfle Maßnahme" im .Z~c re:gelmaßiger wa11ung und lnslancfhallung zur 

Auff,echlerllallung oder WIGdedlcrsteltung der Belrllitbsbermtschall smd bls Zli oJnem Betrag 

von10 10.000 € mit den Lctcis:ttJngsvo,'J'lallekosten a1>g~ten. (Ba{l.atal gren.mJ. 

s,111f e 2. Bel Maßflahm@n ab cfner Höl'm ;;on, mehr als t 0.000 €, deroo Notwcmdlgke1l sich 

.ous dem Horste1te-l\,orgabt?n oder aus Oflentlich-rechtl1ahen Pföcht,en (z B .at.1fgrund lmm~s1-

ong_sclmtzteGhH.) e,g,bL, muss aer Antagenbefireibet detn üNB 1~ig1ic:h die No1wentf1gkeit 

d'er Maßnahrnen a~.irgrund decr •·tetslel~org~hen b:cw der öf fent~ch-re-ch111ctlen R&ehl$Cll.lel-

len (z.8 Besene.ld def lmm~lcrisschutz.behörde) nadhgewleser, !-)a'ben 

SUJfn- l : Bei ~lner Maßnati,na, &:!If!i'II NOlw.er,digltail nLottt dllfth Herslalr.etvo gaben oder 

offenll,ch-Te-chtl1che Pnschten vorgegeben i5t, und die. mit ~us$i(;;hUkihe11 Ko~•~n von mehr 

a!s. 10 000 € und bfs zu 100.000 € yerburn:ien 1e! , tiofL de-r Anla-gentt,e1rf!'iber vnm UNB die, 

Freigabe zur OL1Tohfuhrung der "1aßnahme ein In die-sem lfall muss der UNB die N0twen-

d glcsU dor Maßnahme dom Grundo und d~m Umfang na-ch selbsl beUT1eitcn und diese Pr~-

ro.ng lt! ge 1gnet01 Welse dokutfüirnmren, 

S,lufc 4 Bei einer Maßnahme. deren No1wendi.gkei1 n,cht duro'h Hef$1el1P.rv0fgia-D!ffi Clder 

Offerll[tch•fechtl cba Pfflchll"l'I vor_aeg-eberl lsl, und deren \lomussichllie.he Koshm Ober 

100.000 l;e,ge.n, hol1 der Anlagenoott.erbor "om ÜNB die Fre:1gatm zur Ourchmhrnng1 der 

M-aßnanme aln. In dresem Fall kann oor ONB diQ NolwendlgkG1l dB/ fl.-ta'ßnatimc de:m Grundo 

und dem Urntang1 natil'I s.elbst beut1e11e:i1 ocl"t durf.ll, einen Sach,.ier~tär1cl1gen OOtJMllc:m las.-. 

sen. Sorem der l.)NB S-tch dait.i enlsche det dE& Not ... venn1igl<ell der Maßnahme salb:..t zu oo-
wte1te11 erg b1 ~•cJi eine ~rn Verg!e1ch zur Sture 3 l;!'rhöhte Oi1rleg1111gl::i- und Nachwa,spU cn• 

dabet hat er die MR~n.al1n,e so 1;.f!"lgehend iu be-sc:tirebe1\ LJl'ld .'.~J beur1ellen, <IBSS Qjn s.ach-

11erslandige, Dn11er ,., die Lee~ ve~!i,l w1fd dfe Na,~t"en-cltgkel1 ner Maßnahme :zu boeurte,len. 

Da Sat:h.v0rstä111Chgen'kostcn we.rde11 fur den UNB l'-1 Ober die festteg:ung vlii1lbär~l'I N Ltre-

s0rw O.SIBn. 
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Baschr.us.s1<ammer 8 

Hinweii, .tur Rüeke-r:&tatturig d·es Rntwerw l~estili« VorteUe 
!§· 13c Abs. 2 'Satz 2 und Satz. 3, Abs. ,4 Satz 2 und Satz 3 EnWGl 

Die Bil'au119 aer Netzrre5el\tt! 11.J.nd der Elri5a~ von Enel'9ieer:e\.lgur;,g5anlii19e.i erlolgt g emaß 
§, 13d Abs. 3 Satz: 1 EnWG auf Grundlage von Vertragen, die i111 Albs.ttmrnung m11 der BtJn• 
ctesnetzagenlur nach Maßgabe der He:stimrntmgen der Netzreserveverordnung (Nel2ResV) 
zwischen dem Anlagcn.ootrelber und dom üoeruagung,snotmettll!l!lber (Ü NB) abzuschlm.Ban 
sl1id (sH!hll!l auch §§ 1 Abs. 2, 5 Abs-. 1 Nelzfte!!'iV). In dl~sen Vertr~en isl gsm.1ß 

§ ß Ab~. i Sirlz 1 Neti.Rei5V ,llSbt!so-ndere der- Unifeng Ger Kostenersti1tt\ln9 fOr d1e Nul• 
zur)Qi der Anl59e in der Nelzr~erve restzulegei,. 

Bestan<ft:eil der Ve,gotungSfegelungoo sinrl auch etwaige durch den A11lagenbetre1ber am 
End& d!lr Vorhalfong an der N9t:zresorve geganobffl dem UN:B 2:u arstattende 1nvestiw. V-ot-
~ila Ein AnJagmibetn!liber sG1~ kostens~lbg nlch-1' b~s.s11;1r und rw::nt ,sr:hlecl'ltt!:r slt1h~n. ~1$ er 
lrn FaU eine, endgültigeri St~llegi..mg oder rm Fall eirrier MarttrOc:klc•eh.f nach \/'Qrlauf19er Sbll-
legunig ohne zel~rhgeii eetraeb 15.e ner Anl~e in mu Newe5erve, gestaml'e11 hätte, ,Ziel 
d'es Gesetzgebers ist es, Wettbewerosverze1rungen zu vermeiden, 

D nachf olg!tnden Htnwei:38 dienen dazu, die prakUs.chei AnYl(!ndung, und Auslegung der 
R~gel.tlnger, :tlJI" Rüi;:kaaß,attung des Rettwerts irt\le'stlvet Vo.rtel!ei auStugastättetl. Die Ab--
i;;timmung der NettreserveverttStge Y''-rd dadurch '1/e-reinfechl Al.)ji Sicht t:let 8e~tusell:_.affir 
me.r sgflen die Hmweise b?w. d,e lrihstte des Hinwe~piers n die Nettres.erve..,erttäge 
Dbenühr1 'Herden. 

1. A[tgemelnes 

Eim~ ge5eb:li:ohe Dermltiori des. .iu benlc:k5-1ctilfgemfer1 mvesUveri Varte1Js gibt es mcht. Ein 
lnvesbver Vorteil karm Jeder Vermögenswert sein, den der AJilagenbe.trelber dtm::n &nalr 
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lungs- 1.md Betriebsberertschaftsauslagen in der Netzreserve -erhalten tiat der unter v,11rt-

&~l'taftllcneri Gesichtspunkten einem wiedarvcrwertbarnn An'lag:'{fnte1I zug,eordnet w,mden 

kat1n. zo ,einer Verbesserung gefClhn t,,a1 urld dar damit z.u eJn-er 1pota~i11ll~n Er1~t!hung des 

Wiede(Verkau1swens flU'leS. w~erverwerttlaten Anlage~ils fllhren kaM. 

E•ne Prufungi Ober de Rucker5litltung1 des Restwertl;i. 1rwestiver Vt1rte1le seut v~raus, d-ae:s. 
clne 1Jortäuffg stllEgelegte Anlage YMder zurOdk an den Markt kehrt 

(§ 1 3{l: Abs 2 Satz 3 EnWG) oder ndgUIUg Slil!ge(Dgl wlrd (§- i 3c Abs. 4 Sät% 3+ EnWG). 

Der Gesetz9eoer tiat die Ru~er'$tatlung i;f~ Restwerts i:1~ 1nveS1iven Vorte:ilS; e1og efühirt 
um zum einen bEi einer Marklnlckketir e-Jraer Anlage sicnequ5teller1, .d8Gs der An1agenbe-

lreiber be.i einer Rlli.kkehr an ,re Stromrrulrkle kein-e Vorteile mhtltt die wert Oberw1egelld 

invHlh1e1 Natu,r smd und Ihn gege_nl.Jher andar n Ma~ttc-llnahmern prf\llle-gleroo WOrde.· 

(BT-Drt.1oks. 1'BnJ17 S.92), 

Zum amlle,:en sieht er- diese RQckerslattu11gspßJch't b-ei einer ell'd'gultiigen StilDegvng einer 

Anlage, wobei si:ch tfiese auf tfje Wlederven,,-ertbarerri AflJagentelle be-z1ehl'. • Wtederverwert-

bar s.;nd al e technischen Antagen&etkr. 11 e nac::h der end'gotbgon Shlltcgurlgl der Anlage aus-

gebaut und In elner andl}ren Enl?rgißcr.zo-ugungsanlage VllfWffl'ldet 1;1erd,e-.n kfmrlen. • {BT-

Drucks.. 1817317 S ,93) 

Wällremt der VarhaJtUl'lg In dei 11\lelzreserve hnri 5Ql11M ecin fnvestilf.Err Vorte11 beim Anlagen-
betreiber LB. du.-ch d:ie lrianspruchlllillime von einmaligen l<a-stefll für die liers1.eJh.illQ der 

Betrtebsbereitschaft der Anlage entsteh"cn._ Daml1 zusammenhängend geht die Verbesse-

rung cfos NulZtmgsruslands und somil Glne 8'höhu11g dos Vsrmo.genswertes einhru, 

II. Wofe;her Z-eatpunkl ist filr die Erstattung des Re--stwerts 1ini.tesllver Vorta11e maß5 

ge-nlic'1? 

Wird tJie Ardage f'Sch clen'I Efltte rJes S\lllleg4111gsva-bot:;;; iendgiültig st II gelegt (oder ll;~hr1 bei 

e•rrer vo,läufi9en SI llegullg 1n c;f~ Markt zurl)ck), so i~! cf.er Restwert ~nve'ilwer Vor\e:lle, 

d e der .Anla.genbetJ'ejbe,- irn Rahmen der Eflim11ull.9}5- und Betriebsbere~schaftsitvslagen 

e1halleJ11 hat, an !refl ÜNB 21..1 ersh1tteo 
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Gtmtaß f 13-c AM. 4 SM? 3. EnWG lsl lffl Fa I cter en.dgültig~n Sti[Uegung für-die Bestim-
mung des vefblpebenell! 1nvesl1ven Vorteils der Restwert zu dem Zertpu:nkt ma ~eblich. ab 
dem die Anrege niohl mEt'hr in der Netzreserve vorgehalten wird. 

Nach § 13c Ab 2 Sati 3 e„wc:, 9111 im fall cklr vorläuflgen S1i11Eegung fUr die Beslim• 
mung der verbliebenen 1nve-stlve111 VorraTie -d~f Rest\\fert zu de-m :Zeitpunkt, ab d'.em die An~ 
lage wieder elgcnsländjg art den SlrOfflmärkten elngasetzl Wild. DaDB1 kommt os rucht auf 
d~ Zre1'pul'lkt der erslmali9en meifk4getll!benen Eill5pe1$Ung v-0n Wirk- od-er 81lfld~tun,g 
an. Ein Einsatz liegt vielmehr vor. sov.-eit ern-e ~stemrelevan~enode auslauft. otme dass 
det Anlt1gent>etreiber rur den daran anknüprenden Zeitraum erneut die Slitllegung der An• 
lage arigezeigl hal und mithin wleder an den Ma.rlt„ agieren kann 

III. Wie wird ein etwaiger zu erstattend« Restwert da.1 lnvestiven Vorteile ermrt-
tc-1t7 

Nachfolgend w rd da-s Vorgehen z1.i1r Besbl'l'IJ'flliitg des ru erstattenden mveswen Vortmls 
g e-nautllr besel\ti8ben, 

• 1. Schritt: Prüfung. Qb eine lnvesUtion v·orliegt 

Bei vo,taufigen und end{')Olligen Sl'J1fegurrgen ist zumicflstfes.1:zJJ.steilen. ob die Man--
nahme Ll'beti'!atJpl eln-e lnve:stitioll'! daJsteij 

• 2. S&hritt Prlifun,g der W.eil.erverwertl!la rrkelt bei fmdg,ultlgen Stlll]eglllfliStm 

Be, tt1tdgrllt1'gen Stilllegungen m.ui9.i. n~befl c1.,, Be~flung, ob dJe Maßnah~ e.in~ 
ln'-'e~••tl~n d1;r~teJlt1 tg-f;,pruift wen:fe.n, 0b eJne Wieder..J Wr:lte,rverwertb"!i'111;,e:it Yt1ma11~ 

den ist. Dies ist anhand folgeru:Jer Sti1.1·en vorrunetlmen: 

o 1. Srufe~ V6'rä4Jßierof'1g am Milrld oder im Konzernverbund 

De, Anlagenbetreiber ven,urmC eegens!and19 octer mitiels eines unsbtläl'l.91-
gen Vermarkters. are enlsJ;lr~enden Anlagenteile. bei denen ein,e lnvesti-
'tio,~ vorgenommen wurde am Markt .z.1.1 veräußern llle VeJmarlctung ist 
durch Balbnngung lauglichm Untc,lagen (Kaulvanragsurku:n.de. ßeslruJ~ 
se:ho , Rechnung c.te., "achwweWtn, Karm die Vortnarlwung nicht erfolgen. 
ist der versuch rracttzuwo,sen. Alterna'Hv zor vermarkturig kann ,,nne dirmcro. 
Ve~u~ ung ium AIA-Restwe:rt 1m J<.onternYl!!,-bt.JmJ e-riol9eo. 



Q 2. Srul o: Sofem ein:e VeräutwnJng am Markt oder lm KOf1.Z:emverlwna nicht 

rooglich 1st. kann eNJe Ve.muße-nmg im Koonmwfbund llnte, dem AfA• 

Rsstwen <Jlfo/g<}.n 

[)(½[ Anlagonbimffllbor hat boi nachgowi-es.ener. nlcttt edolgrmcher Vmäuße-

rung Im Rahmen cler SMe 1 die Mögllchl<.ert de-r konz:e.-nlnl.emen Ver,rna~-

tung un1e, dem AfA_,Restv.•ert Der Varaußerung,sprels muss ,Jedti<.h höher 

sem als der Schrottwen 

~ 3·. Stufe~ Sofe-m erne VerS~,ß.enmg 1m Konz.em unte1 dem AfArResfwed 

nkmt moglich ist . hat efne Erstat1rmg· des Schr~•erts w 8/folgvn 

Zur Erm ltlung oor Erlöse, dte Im Zusammen.hang mit der Maleria:JYerwertungi 

erzielt 'We,den kön„en, k3nn ein unabhängige, Vetma kter eil"lgesettt wer• 

den, Die Vmmarkhmg im Rahman der Va-l'!Nef1un9. ~ durch Beibringung 

tauglicher Un1eti1agen raach:uwetSen Sofe.-n f.;e\ne Verwertung VOfl1 Anla-

genbreiraiber gewtlnscht lsi , erf,Qigl lrotz~ eine Ers&stru11g ttes ermittelten 

Sc-tlrottwel1s, der zu l)elegell ist. In diesem Fa I d'ürferi die AAllagenteite nicht 

'W&ltervetWenoo\ WiJrden 

Humt1 e nd die unte11-s.teihe ,den Kare,g(Jrien ?ü her:OckS!cht1geh' 

Kategorie 1: lnYesbtionen < 10.000 Euro \.\larden aus Verelnf.ac:hungsgrüncfer, nicht 

als i11ve6hver Vorteil eur9efutirt u11d be1e1;h.net Der vo~e1umnle Schwellenwert darf 

ntch\ ~Ons11ictl durcil Stüctelungen hertiergerohrt werw.n, 

Kategorie 2: fn,.ies11Uonen bei Go1ero und S,o.ttware <i.8. Leittech.n ) > 'l0.000 Euro 

wecrtlen grund5ättlleti als lnvesOver Vorteil ge-i-ehen. Die Wert~ inYe:stiver Voneile 

s11'Kf unverz.Ogüch nach Beern:figung der BindurQ in der Namcsef\le zu bestimmen 

und zu crstal1oo. Ote Einbau osten werden dabl'.tl dem W811 der lrwHUhofl hln2t.11gQ,< 

recflnel 

Erfolg& eine V,orat1f!.erung am Markl entspricht dHl Höha oor zu filSlatte~en uwos• 

tlven Vortell.8 dem hbt'hs'trnligllch en1e1baren We11 am Mal1tt, 

Als Gruruflage soll die- RestwertiBrrnlttltmgi dm zu erstattenden lnve.stlve11 Vo.rt11lla 

grul'Kl'8a1Zl1ch au• Basis der Nutzung,sdauern gema B cfa.r Absctirn bllngstab&lle för 

die Ab$et7,ung für Abnutzung (AIA) dies Bunde!.min1slefiurJ1s der F,oa~an (ßMF) für 
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den ~rtsehartS2;Weig Energ¾e- und Was,;a_~et~orgt.mg In dar g;alte:rtd~n Fas.sung 

erfolgen. 

V,erw,md't.mg der Nt1ttun9.s-daue,m a{l.5: der JlfA-Teb~fle -z:mtr E,mittlung der 

Res:twene ;n def' Bif;,n1bll(;~hi1Ucm9 de~ Arrlagen'betreiber.s 

Slllem d,e AfA-Tabelle de6 BMF be1 der Berechnun9 der Restwerte llJ Gr-.irnte se-
teul wurde, v.rJrd der Restwert eines inveswen VorleJ!s wie fdl9t IJ.erechnet 

Von diesem Grundsatz karm im &@[U!'.b,trlmllpst.lJ,Abslimm,uoo mit der BNetzA wie 
rolgl abgewtchen weiden. 

a AJtomBitiv!III 1: Abstimmuni:,p einer a-ngemessomm NuJzungsdswr 

Es ist efne a~-emesselle Nutzungsdauer zwischen Arif~enbeü,e;ibe'r iurid 

UNB atmJshmmen Behells,.weis.o wird d10 Nutzungsdauer durch ßfnon un• 

abhän.g,gl?fl GuJachter arm•ttelt. 

o A rrermH:lve 2t Erm,tll1HJg der RaSl~,i:ethl auf &1-sJs d&r Bdan.zbLJchhaltung 

r:tesKWB 

Sofern ae:r Anlägenbiat1e1bQJ' Im AUS1'1:attm&fall ani:re1Q NutzUJ'Jgsc:lauer-n. al& 
ll der AfA-Tabe.lle tf~ 8MF' aufge1ll'hrt, h~ranz,e'h1, hat er dtes zu begrün-

den. 1-f 1ei;zu llat cler AnlE1genbetreiber em Wlrtschlifl5.prttte-rtestat 1t01'Z\!legen, 
aue dem hervorg~hl weshalb der Re~ •er1 eines nvestiven Vorteils n·cttt 
enlspreehend der Nutzung,sdaue.r gem. ArA· Tabdle ber~hnet 'WUrde Darm 

<:.nt1eri diese alwveh::heruf,e11 Nulzungsdauem und die daraus resullleienden 
Restwarte ,m Rahm ni r.fer Ermlttlt.ing des .zu ersratt.enden inV4:!S111U!n Vortelt:s 
zu Grunde gelegl we,d,en 

u AJtema,t'lva 3:: Bestir1tm•,nr1 det Nulzungsdauor anl,at1d hrstofisc.h9r: Nr1t-

2un~$dauem 

Die N'uttungs.dauer eln~r lnvesut1on k;ann e-b&n1alls anhand! der Nutzu11gs-
d;tn.Jer glelChE!f h~t01lsc1'1@1 ln ... e911tionän bestimmt \W!tden D.iitm 11'.~rd d'ie 

5,a.thgerec.h!e Nutiul"lgs.dauer auf B.asi5 i:rer Nutz~filgSdauer dlil':S vorma.'hs er-
~en Gutes I der vQrrrJ.Bli erae1zwn Softwi!ra emllttelt 
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o AJternatin 4: lnveslilion wurde nicllt mit dem Rechnungswelt bucbha!te• 
nsch erfass, 

In diesem Fall Ist 1etrte Begr0ndung r.,orzulegen und d-er Naci'lli'l'e-4S muss Ober 

ontsprec'l1ond@ Testate un'CI Gutad'!lsn erfolgen, 

S0~'f:1t (IJn unabh.Sng1g0r GutaciHer oder Sac:tiver,stand1g,er für d.e Re.stwertermiU-
lu_ng hlnzugt!Hlg-an wird. lsl dieser vom ÜNB z.u bestelren. Die Kosten für die Beste'l-

lung des Sactiverstän~Ug:en ~önne11 ~~Obe!i der 6NelzA angesetzt vrerclen, so-

weil dle:;iie unser Beactin.ang des 1NTrts:c:tiafth,chl!;eilspl'inzlps angefal'len sflld Falls 
sict, der UNB im Rsh-rnen einer Kostell-Nutzen,.Analyse daiZIJ entsch.eKfet eirie ei--
gene Bguftflilung vorzunohmen, ls-t diMe in !;leeignaler WekS& zu dokumentieren 
Das Wlftschaffii-chk&itsprlnzip wird analog nim „4--SW!en MocteJI· des Urng.angs ml'\ 
den Kos.tE!fl der- Het~tellung der 

§ 13c Abs 1 S.1 Nr. 1 tit. & EnWG angewendet. 

!Kategorie 3,: B~n Diens.tleislunl}en > 10,000 'Eu-10 Wird vom ONS eme E111!:%elfalJ.Be-

trachtung 1o1orgeP1ommen un.i:J eritsctifeden, ob es. 'Sich um eine Investition handef<t 
Dabei wird bei Bedarf CJbe< e·n Gutachtm, b-ewcrii:ct. weld1er Tal e1ne1 Maßnahme 

e noo lriveswen Vorteil darsfeU, und werchm Wen sowie Lebensz:1kltJ:s anz.\,lsettm, 
ist. R.etne war11.mgisarberte11 werde11 n$Cht .a1s rnves:w~r Vor1eil e nties~en 
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